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Verbände/Institutionen 

 ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. 
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 ALM - Akkreditierte Labore in der Medizin e. V. 

 Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) 
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 Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. (BAGFW) 

 Bundesärztekammer (BÄK) 

 Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e. V. 
(BVÖGD) 

 Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte e. V. (BVKJ) 

 Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker e. V. (ADKA) 

 Bundesverband Deutscher Privatkliniken e. V. 

 Bundesverband Gesundheits-IT e. V. (bvitg) 

 Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) 

 Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e. V. (BDA) 

 Deutsche Gesellschaft für Infektiologie (DGI) 

 Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin e. V.  
      (DGIIN) 

 Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e. V. (DGKJ) 

 Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation e. V. (DEGEMED) 

 Deutsche Hausärzteverband e. V. 

 Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e. V. (DIVI) 

 Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V. (DKG) 
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 Deutscher Caritasverband 
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Einzelsachverständige  

 Dr. Tim Conrad (Zuse-Institut Berlin) 

 Prof. Dr. Christian Karagiannidis (Universität Witten-Herdecke) 

 Prof. Dr. Andrea Kießling (Goethe-Universität Frankfurt am Main) 

 Tom Lausen (Lausen Media) 

 Prof. Dr. Rolf Rosenbrock (Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e. V.) 

 Prof. Dr. Jan Rupp (UKSH Lübeck) 

 Prof. Leif-Erik Sander (Charité - Universitätsmedizin Berlin) 

 Dr. Robert Seegmüller (Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin) 

 Prof. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit (Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin) 
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(Beginn: 10.47 Uhr) 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Guten Tag, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, liebe Zuschauer/-innen, 
meine sehr verehrten Sachverständigen, sehr 
geehrte Vertreter/-innen der Bundesregierung, 
liebe Parlamentarische Staatssekretärin Sabine 
Dittmar und liebe Kolleginnen und Kollegen hier 
im Ausschusssitzungssaal und diejenigen, die 
digital zugeschaltet sind! Ich begrüße Sie sehr 
herzlich zur öffentlichen Anhörung des Aus-
schusses für Gesundheit. Sie bekommen jetzt 
gerade mit: Das ist eine hybride Anhörung, also 
eine Mischung aus Präsenzsitzung und Online-
meeting. 

Vorab möchte ich die Sachverständigen und alle 
Teilnehmer/-innen, die per Webex zugeschaltet 
sind, bitten, sich mit ihrem vollständigen Klar-
namen anzumelden, sodass ihre Teilnahme für 
uns erkennbar ist, und, wie das jetzt schon in all 
diesen digitalen Formaten gut eingeübt ist, ihre 
Mikrofone vorerst stummzuschalten.  

Ich rufe den einzigen Tagesordnungspunkt auf:  

a) Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP  

Entwurf eines Gesetzes zur Stär-
kung des Schutzes der Bevölke-
rung und insbesondere vulne-
rabler Personengruppen vor 
COVID-19 

BT-Drucksache 20/2573 

Federführend: 

Ausschuss für Gesundheit 

Mitberatend: 

Ausschuss für Inneres und Heimat 
Rechtsausschuss 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Ausschuss für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 
Ausschuss für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung 
Haushaltsausschuss (mb und § 96 
GO) 

b) Antrag der Fraktion der CDU/CSU 

Gut vorbereitet für den Herbst - 
Pandemiemanagement verbessern 

BT-Drucksache 20/2564 

Federführend: 

Ausschuss für Gesundheit 

Mitberatend: 

Ausschuss für Inneres und Heimat 
Rechtsausschuss 
Wirtschaftsausschuss 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Ausschuss für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 
Ausschuss für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung 

c) Antrag der Abgeordneten Kathrin 
Vogler, Susanne Ferschl, Gökay 
Akbulut, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion DIE LINKE 

Auf sich verändernden Pandemie-
verlauf vorbereiten - Maß-
nahmenplan vorlegen 

BT-Drucksache 20/2581 

Federführend: 

Ausschuss für Gesundheit 

Mitberatend: 

Finanzausschuss 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Ausschuss für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 
Ausschuss für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung 

Wir hören heute zu den drei genannten Vorlagen 
an. „Anhörung“ heißt immer, die Parlamen-
tarier/-innen fragen und die Sachverständigen 
antworten. In allen drei Vorlagen geht es um die 
noch andauernde Coronapandemie und die Vor-
bereitung für den kommenden Herbst.  

Ich werde jetzt ganz kurz umreißen, was Gegen-
stand der unterschiedlichen Vorlagen ist, und 
dann steigen wir in die Fragen und die Antwor-
ten ein. 
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Die Koalitionsfraktionen wollen mit ihrem 
Gesetzentwurf insbesondere die vulnerablen 
Bevölkerungsgruppen besser schützen. Es geht 
im Kern einerseits um einen Instrumentenkasten 
für die Länder für den Infektionsschutz, bei-
spielsweise wann Masken verpflichtend getragen 
werden sollen, aber auch indem die Versorgung 
mit gegen eine Covid-19-Infektion wirkenden 
Arzneimitteln gestärkt wird und verbesserte und 
zielgerichtete Impfkampagnen durchgeführt wer-
den. 

Andererseits sollen die Ermächtigungsgrundlage 
für die Coronavirus-Impfverordnung und die 
Coronavirus-Testverordnung sowie die Geltungs-
dauer der Impfverordnung bis zum 31. Dezember 
2022 verlängert werden. Apotheker, Zahnärzte 
und Tierärzte sollen bis zum 30. April 2023 
Coronaschutzimpfungen durchführen können.  

Der Infektionsschutz in Einrichtungen und 
Unternehmen der Pflege und Eingliederungshilfe 
soll durch besondere Regelungen und durch eine 
Aufgabenerweiterung der Kommission für Kran-
kenhaushygiene und Infektionsprävention beim 
Robert-Koch-Institut mit dem Namen KRINKO 
gestärkt werden.  

Zu dem Gesetzentwurf liegen 13 Änderungs-
anträge der Koalition vor, die Sie auch auf der 
Ausschussdrucksache 20/1450 nachlesen kön-
nen. Sie sind ebenfalls Gegenstand der Anhö-
rung. - Das ist das Paket der Koalitionsfraktionen.  

Dann gibt es den Antrag der Fraktion der 
CDU/CSU. Sie fordert in ihrem Antrag unter an-
derem, dass die Bundesregierung umgehend ein 
stufenweises Pandemiemanagementkonzept mit 
einem wirksamen, angemessenen Maßnahmen-
katalog erarbeitet, damit, so die Union, auch nach 
dem 23. September 2022 entsprechende Schutz-
maßnahmen ergriffen werden können.  

Außerdem fordert sie, dass das Forschungs-
vorhaben „Immunantworten gegen SARS-CoV-2 
bei Risikogruppen in der Allgemeinbevölkerung“ 
vorangetrieben werden und die Datenlage hin-
sichtlich Mehrfachinfektionen und der damit ver-
bundenen Risiken verbessert wird. Diese Er-
kenntnisse müssten bei der Erarbeitung des 

Pandemiemanagementkonzeptes berücksichtigt 
werden. Außerdem soll unverzüglich mit der 
Einrichtung eines rechtssicheren, datenschutz-
konformen und unbürokratischen Impfregisters 
begonnen werden. - Das ist im Kern das, was der 
Antrag der Union fordert.  

Zu guter Letzt gibt es den Antrag der Fraktion Die 
Linke. Sie tritt in ihrem Antrag für eine zuverläs-
sige Testinfrastruktur, ein wirksames Schutz-
konzept für besonders vulnerable Gruppen, einen 
rechtssicheren Rahmen für präventive Maßnah-
men und wissenschaftlich belastbare Kriterien 
sowie eine bessere Infrastruktur für Kinder, Ju-
gendliche und Familien ein. Um die Pandemie 
global besiegen zu können, müssten Impfstoff-
patente und das Recht an anderem geistigen 
Eigentum ausgesetzt werden. Darüber hinaus for-
dert die Linksfraktion bessere Arbeitsbedingun-
gen und höhere Löhne für Beschäftigte im 
Gesundheitssystem und eine gerechte Finanzie-
rung der Pandemiekosten.  

Das sind, grob zusammengefasst, die Inhalte der 
heute zur Beratung stehenden vorliegenden 
Anträge.  

Die Anhörung wird insgesamt 90 Minuten dau-
ern. Die Zeit, die die Fraktionen für Fragen und 
die Sachverständigen für Antworten zur Verfü-
gung haben, verteilt sich auf drei Blöcke. Ins-
gesamt steht den Fraktionen ein unterschied-
liches Zeitkontingent für Frage und Antwort zur 
Verfügung; das richtet sich nach der Stärke der 
Fraktion. Das sind für die SPD insgesamt 
25 Minuten, für die Union 24 Minuten, für Bünd-
nis 90/Die Grünen 15 Minuten, für die FDP 
11 Minuten, für die AfD 10 Minuten und für Die 
Linke 5 Minuten. Das heißt, wenn sich die Fra-
genden und die Antwortenden möglichst kurz 
fassen, können mehr Fragen gestellt werden. Da-
rum bitten wir.  

Wenn ich jetzt gleich die einzelnen Sachverstän-
digen aufrufe und um ihre Antworten bitte, bitte 
ich Sie, Ihr Mikrofon und Ihre Kamera freizu-
schalten und jedes Mal - das ist ein bisschen 
kontraintuitiv; deshalb sage ich es noch mal - Ih-
ren Namen und Ihren Verband zu nennen, damit 
für die Zuhörenden, aber auch für das Protokoll 
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klar ist, wer gerade spricht. Sobald Sie mit Ihrem 
Redebeitrag beginnen, sind Sie hier auch groß auf 
unserem Videowürfel im Saal zu sehen.  

Diese Anhörung wird im Parlamentsfernsehen 
übertragen, und das Wortprotokoll wird auf der 
Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. 

Vielen Dank allen Sachverständigen für ihre 
Bereitschaft, zu antworten, ganz besonders de-
nen, die bereits eine schriftliche Stellungnahme 
eingereicht haben. 

Es gibt eine aktualisierte Liste der Sachverständi-
gen. Es liegen ein paar Absagen vor; das können 
Sie Ihren Unterlagen entnehmen. 

Alle Anwesenden hier im Saal sind gebeten, ihre 
Mobiltelefone auszuschalten. Sie wissen, wenn 
es klingelt, wird Geld eingesammelt, das für ei-
nen guten Zweck gespendet wird.  

Das waren die Vorbemerkungen. Jetzt geht es los 
mit Fragen und Antworten.  

Als Erstes hat die Fraktion der SPD das Wort, 
und zwar Frau Baehrens. Bitte sehr. 

Heike Baehrens (SPD): Vielen Dank. - Meine 
Frage geht an den Einzelsachverständigen Profes-
sor Sander. Herr Professor Sander, Sie haben erst 
jüngst in der Bundespressekonferenz die deut-
sche Öffentlichkeit für die aktuelle Pandemie-
situation beim Übergang zum Herbst/Winter sen-
sibilisiert. Projekte wie die modellgestützte 
Untersuchung von Maßnahmen zur Eindämmung 
von Covid-19 in Berlin extrapolieren für die Bun-
desregierung verschiedene Szenarien für den 
Herbst/Winter. Womit rechnen Sie derzeit? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank. - Herr Professor 
Sander, bitte Ihre Antwort. 

Sachverständiger Prof. Dr. Leif Erik Sander: Gu-
ten Tag! Ich bin von der Charité Berlin. - Vielen 
Dank für die Frage. In der Tat haben wir uns 
auch mit dem ExpertInnenrat der Bundesregie-
rung Gedanken gemacht. Wir haben in der 

11. Stellungnahme dargelegt, dass für den kom-
menden Herbst grundsätzlich drei Szenarien 
denkbar sind. Ganz klar ist: Man kann die Virus-
evolution und den Verlauf der Pandemie sicher 
nicht exakt vorhersagen; aber wir können uns be-
stimmte Szenarien ansehen. Wir gehen da von ei-
nem günstigen Szenario, einem Basisszenario 
und einem ungünstigen Szenario aus.  

Momentan - so ist meine Wahrnehmung und 
meine Einschätzung, auch die vieler anderer 
Expertinnen und Experten - bewegen wir uns im 
Bereich des sogenannten Basisszenarios. Wir ha-
ben eine Variante aus dem Omikron-Spektrum, 
zurzeit BA.4/5. Das ist eine Sublinie von Omi-
kron, die bei nicht vollständig geimpften, ander-
weitig vorerkrankten oder anderweitig ge-
schwächten Menschen durchaus auch schwere 
Krankheitsverläufe auslösen kann und die vor al-
len Dingen durch eine Immunfluchteigenschaft 
auch bei vor einiger Zeit geimpften Menschen 
wieder Infektionen auslöst. Dadurch haben wir 
ein sehr starkes Infektionsgeschehen gesehen. 
Wir erwarten trotz der großen Sommerwelle, die 
gerade abklingt, aufgrund der Saisonalität, die 
dieses Virus hat, in der kalten Jahreszeit, wenn 
sich Aktivitäten und Veranstaltungen wieder ver-
mehrt in Innenräume verlagern, Rückreisen aus 
Urlaubsregionen stattfinden und die Schule wie-
der beginnt, dass wir doch wieder eine stärkere 
Infektionsdynamik sehen werden. Wie stark 
diese ausgeprägt sein wird, hängt letzten Endes 
tatsächlich von der Sublinie der jeweiligen Virus-
variante ab, mit der wir es zu tun bekommen. 
Ganz sicher werden wir eine verstärkte Belas-
tungssituation - ich sage bewusst „Belastungs-
situation“ und nicht „Überlastungssituation“ - 
auch im Gesundheitssektor haben. Das betrifft 
vor allen Dingen Bereiche, die ohnehin durch 
Personalknappheit und Personalmangel schon 
eine Belastungssituation erfahren. Durch zusätz-
liches Aufkommen von Patientinnen und Patien-
ten, aber auch durch Arbeitsausfall von Personal 
wird es hier zu Belastungen kommen. 

Dafür Regelungen zu haben und gesetzliche Rah-
menbedingungen zu schaffen, die es uns erlau-
ben, auf solche Situationen zu reagieren, um im 
Bereich des Infektionsgeschehens gegensteuern 
zu können und solche Belastungssituationen im 
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Bereich der kritischen Infrastruktur ausgleichen 
oder gegensteuern zu können, halte ich für sehr 
sinnvoll. - Vielen Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank, Herr Professor 
Sander. - Als Nächstes Dr. Pantazis. 

Dr. Christos Pantazis (SPD): Herzlichen Dank, 
Frau Vorsitzende. - Meine Frage richtet sich an 
den Einzelsachverständigen Professor Sander. 
Der Sachverständigenrat zur Evaluation des 
Infektionsschutzgesetzes hat erst jüngst die Be-
deutung von Masken in der Pandemie unterstri-
chen. Die Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, BAM, hat hierzu eingehend ge-
prüft. Es wird dennoch wiederholt Kritik an dem 
im Gesetzentwurf vorgesehenen Vorrang von 
FFP2-Masken auf Bundesebene laut. 

Herr Professor Sander, können Sie uns bitte er-
neut kurz den signifikanten Unterschied des 
Schutzniveaus einer FFP2-Maske gegenüber einer 
OP-Maske erläutern? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank. - Herr Professor 
Sander, Sie haben das Wort. 

Sachverständiger Prof. Dr. Leif Erik Sander: Vie-
len Dank für die Frage. - Es ist tatsächlich so, 
dass ein qualitativer Unterschied zwischen dem 
herkömmlichen medizinischen Mund-Nasen-
Schutz und der FFP2-Maske besteht. 

Die FFP2-Maske - es gab jüngst eine, wie ich 
finde, sehr gut gemachte Veröffentlichung, die 
das auch in einem experimentellen Setting ge-
zeigt hat - kann auch über längere Zeit die Über-
tragung von Viren, die über Aerosole erfolgt, ver-
hindern, wenn sie gut getragen wird. Ich glaube, 
viele Menschen auch außerhalb des medizini-
schen Bereichs sind darin jetzt gut geübt; ins-
besondere das medizinische Personal ist darin 
sehr, sehr geübt. In verschiedenen Studien, nicht 
nur in beobachtenden, sondern auch in kontrol-
lierten experimentellen Studien, zeigt sich, dass 
eine Übertragung von Viren, die über Aerosole 
erfolgt, effektiv verhindert wird. 

Es gibt auch Beobachtungen beispielsweise in 
medizinischen Einrichtungen, die zeigen, dass es 
bei den Einrichtungen, die konsequent auf FFP2-
Masken setzen, zu weniger Infektionen kommt 
als bei jenen, die auf Mund-Nasen-Schutz setzen. 
Gerade im Hinblick auf den Herbst ist natürlich 
die Reduktion der Virustransmission erheblich, 
weil wir damit das Infektionsgeschehen in positi-
ver Weise beeinflussen können und sicherlich 
andere Maßnahmen, die geeignet wären, das 
Infektionsgeschehen einzudämmen, verhindert 
werden können. - Vielen Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank für die Beantwor-
tung. - Frau Eichwede. 

Sonja Eichwede (SPD): Vielen Dank. - Meine 
Frage geht an die Einzelsachverständige Frau 
Professor Kießling. Frau Professor Kießling, die 
Bundesländer können auf Basis der Absätze 2 
und 4 des Entwurfs des § 28b Infektionsschutz-
gesetz - Änderungsantrag 12 - weitgehende Maß-
nahmen erlassen. Die Voraussetzungen für die 
Feststellung der konkreten Gefahr für die Funk-
tionsfähigkeit des Gesundheitssystems und der 
sonstigen kritischen Infrastruktur des Absatzes 4 
werden in Absatz 7 skizziert. Halten Sie die dort 
genannten Kriterien für rechtlich ausreichend? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke, Frau Eichwede. - Frau Pro-
fessor Kießling, bitte. 

Sachverständige Prof. Dr. Andrea Kießling: Ich 
bin von der Universität Frankfurt am Main. - Im 
Absatz 7 werden folgende Kriterien genannt: das 
Abwassermonitoring, die Anzahl der Neuinfek-
tionen, also die Sieben-Tage-Inzidenz, so wie wir 
sie kennen, die Surveillance-Systeme des RKI, 
die Hospitalisierungsrate und auch die verfügba-
ren stationären Versorgungskapazitäten. Da stellt 
sich natürlich die Frage, die weniger rechtlicher 
Natur ist: Wie verlässlich sind diese Daten, auch 
in zeitlicher Hinsicht? Bilden sie also nur das 
vergangene Infektionsgeschehen ab, das schon 
länger her ist, oder das aktuelle? Das kann ich 
selber gar nicht sagen. 
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Aus juristischer Sicht kann man vielleicht her-
vorheben, dass die Länder dann Schwellenwerte 
festlegen können; sie müssen das aber nicht. Die 
Länder können also sagen: Wir bilden daraus ver-
schiedene Schwellenwerte, und dann wissen wir, 
welche Maßnahmen wir ergreifen würden. - Die-
ses Konzept hatten wir bislang aber auch schon 
im § 28a Absatz 3. Das ist also von der ganzen 
Konstruktion her nichts Neues. 

Man hat damals gesehen - wir haben das seit un-
gefähr einem Jahr, seit September letzten Jahres -, 
dass die Länder in der MPK versuchen, das ein 
bisschen gemeinsam umzusetzen. Zum Teil ma-
chen sie es dann aber auch ein bisschen abwei-
chend von dem, wie es im Gesetz steht. 

Der Bund möchte selber keine Schwellenwerte 
vorgeben; das muss er wahrscheinlich auch 
nicht. Aber es bleibt so natürlich ein wenig offen, 
ab wann welche Maßnahmen ergriffen werden. 

Der Begriff der „konkreten Gefahr“, der dort auch 
genannt wird, ist vielleicht noch etwas unklar. 
Das ist zwar ein Rechtsbegriff, den wir auch aus 
dem sonstigen Recht kennen; aber es ist immer 
etwas unklar, wann diese konkrete Gefahr vor-
liegt, dass zum Beispiel das Gesundheitssystem 
überlastet ist. Aber ich sehe da schon einen Vor-
teil gegenüber der Hotspotregelung, die wir seit 
März hatten und bei der ganz unklar war, wann 
dafür eigentlich die Voraussetzungen vorliegen. 
Deswegen sehe ich insofern schon eine Verbesse-
rung gegenüber der jetzigen Rechtslage. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank, Frau Professor Kieß-
ling. - Frau Stamm-Fibich, die nächste Frage. 

Martina Stamm-Fibich (SPD): Vielen Dank, Frau 
Vorsitzende. - Meine Frage geht an Frau Fix vom 
Deutschen Caritasverband. Der Änderungs-
antrag 4 sieht vor, dass Beschäftigte in voll- und 
teilstationären Einrichtungen für den zusätzli-
chen Koordinierungsaufwand im Zusammenhang 
mit der Pandemie - Stichwort „Impfen und anti-
viraler Medikamenteneinsatz“ - als Anreiz einen 
Bonus in Höhe von 750 Euro erhalten sollen. Die 
Umsetzung dieser Koordinierungsaufgaben soll 

im Übrigen gegenüber den Einrichtungen sank-
tionsbewehrt sein. Bitte geben Sie uns Ihre Ein-
schätzung zu dieser Regelung. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke für die Frage. - Frau Dr. Fix, 
bitte. 

Sachverständige Dr. Elisabeth Fix (Deutscher 
Caritasverband e. V.): Vielen Dank für die Frage, 
Frau Stamm-Fibich. - Wir halten die Regelung für 
in der Praxis schwer umsetzbar. Sie wird in den 
Einrichtungen zu einiger Unzufriedenheit führen, 
was daran liegt, dass diese Sonderleistung für 
drei Bereiche erbracht werden soll, nämlich für 
Hygiene, Impfen und den Einsatz von Paxlovid. 
Und sie soll an dafür jeweils sozusagen eigen-
ständig benannte Personen ausgezahlt werden. 

Nun sind für das Hygienemanagement in den 
Einrichtungen schon immer Hygienebeauftragte 
benannt gewesen. Gleichzeitig haben gerade in 
der Pandemie alle Pflegekräfte, auch die Be-
treuungskräfte und die Hauswirtschaft, einen ho-
hen Hygieneaufwand betrieben, sodass die Aus-
schüttung dieser Leistung an eine oder mehrere 
Hygienebeauftragte auch zu Problemen führen 
wird. 

Beim Impfen sollen der Impfstatus und die Orga-
nisation und Durchführung kontrolliert werden. 
Dafür sind in den Einrichtungen jeweils unter-
schiedliche Personen zuständig, die PDL etwa für 
den Impfstatus. Bei der Organisation und Durch-
führung der Impfung, zum Beispiel der Beglei-
tung der Ärzte, sind aber schon wieder mehrere 
Pflegekräfte tätig, die auch nicht im Einzelnen 
benannt sind. Noch schwieriger wird es bei der 
Gabe von Paxlovid; denn da sind natürlich die je-
weiligen Bezugspflegekräfte der pflegebedürfti-
gen Menschen gefragt. 

Insgesamt sehen wir die Regelung in der Umset-
zung als ziemlich problematisch an und würden 
uns eher dafür einsetzen, statt der Einzelboni ei-
nen Gesamtbonus von 1 000 Euro skaliert nach 
Größe an die Einrichtungen zu zahlen; denn es 
kann ja nicht sein, dass eine 20er-Einrichtung 
ebenso viel Geld bekommt wie eine Einrichtung 
mit 150 oder 200 Bewohnern. 

https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550
https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550
https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550
https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550
https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550
https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550
https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550
https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550
https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550
https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550
https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550
https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550
https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550
https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550
https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550
https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550
https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550
https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550
https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550


 Stenografisches Protokoll 20/32 

  

 
Ausschuss für Gesundheit 

   
 
 

20. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst Seite 11 von 33 
 

Als schwierig sehen wir auch die bußgeld-
bewehrten Regelungen an. Da sind wir der Auf-
fassung, das bisherige Ordnungsrecht hat voll-
kommen ausgereicht, etwa bei der Kontrolle von 
Hygiene und Hygienebeauftragten, um gewisser-
maßen Sanktionen, falls sie erforderlich sein soll-
ten, umzusetzen. Insofern bitten wir, die Rege-
lungen des § 73 komplett zu streichen. - Vielen 
Dank.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr, Frau Dr. Fix. - Herr 
Dr. Wollmann, noch zwei Minuten insgesamt. 
Bitte. 

Dr. Herbert Wollmann (SPD): Dann muss ich 
mich kurzfassen. - Meine Frage geht an Frau Pro-
fessor Kießling. Frau Professor Kießling, nach 
§ 28b Absatz 1 Nummer 3 ist vorgesehen, die 
Maskenpflicht zum Schutz vulnerabler Gruppen 
auf Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen zu 
konzentrieren. Wenn ich das richtig verstanden 
habe, sind Arztpraxen jetzt außen vor. Lässt es 
sich aus Ihrer Sicht in Anbetracht der allgemei-
nen Schutzpflicht des Staates begründen, sich 
auf diese Settings zu begrenzen, also die ambu-
lanten Einrichtungen mehr oder weniger außen 
vor zu lassen, was die Maskenpflicht angeht? Ich 
hätte gern Ihre Einschätzung zu diesem Thema, 
vielleicht im Nachgang auch noch von Herrn Pro-
fessor Sander. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Frau Professor Kieß-
ling, bitte. 

Sachverständige Prof. Dr. Andrea Kießling: Man 
muss bei der Maskenpflicht an dieser Stelle un-
terscheiden. Die Maskenpflicht in Krankenhäu-
sern und Pflegeeinrichtungen, die Sie erwähnt 
haben, ist ja in Absatz 1 vorgesehen. Das ist also 
etwas, was der Bund selber festlegt. Das gilt ein-
fach ab dem Moment, in dem das Gesetz ver-
abschiedet wird, in allen Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen in ganz Deutschland. 

Eine Maskenpflicht in Arztpraxen können dann 
die Länder anordnen, so wie das aktuell auch der 
Fall ist; das wäre dann Absatz 2. Das heißt, eine 
Maskenpflicht wäre dann möglich. Wir hatten 

jetzt auch den ganzen Sommer, soweit ich das ge-
sehen habe, Maskenpflichten in Arztpraxen. Das 
heißt, wir haben da keine Regelungslücke. Es ist 
einfach nur jemand anders dafür zuständig, das 
festzulegen. Von daher sehe ich aus rechtlicher 
Sicht keine Schwierigkeit, dass das in Absatz 1 
nicht mit umfasst ist. Das könnte man natürlich 
machen; aber es ist sicher nicht zwingend, das zu 
tun.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank. - Dann sind die 
13 Minuten ausgeschöpft, und Herrn Professor 
Sander adressieren Sie vielleicht in der zweiten 
Runde noch mal. - Jetzt geht das Fragerecht wei-
ter an die CDU/CSU, und es beginnt Tino Sorge. 
Bitte sehr. 

Tino Sorge (CDU/CSU): Vielen Dank, Frau Vor-
sitzende, und noch mal ein Gruß in die Runde! - 
Meine erste Frage richtet sich an den Sach-
verständigen Herrn Professor Schmidt-Chanasit. 
Ich würde gerne wissen: Wie bewerten Sie allge-
mein das vorgelegte Pandemiekonzept der Bun-
desregierung vor dem Hintergrund des Schutzes 
vulnerabler Personen und der Stärkung von mehr 
Eigenverantwortung, auch im Vergleich zu ande-
ren europäischen Staaten, Stichwort „deutscher 
Sonderweg“? Wie schätzen Sie die Entwicklung 
im Herbst und Winter dieses Jahres ein? - Vielen 
Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Herr Professor 
Schmidt-Chanasit, Sie haben das Wort. 

Sachverständiger Prof. Dr. Jonas Schmidt-
Chanasit: Vielen Dank für die Frage. - Ich bin 
vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin 
in Hamburg - Das größte Risiko, denke ich, für ei-
nen Anstieg der Zahl schwer Erkrankter oder 
eine Zunahme der Todesfälle besteht im Auftre-
ten einer Variante mit einer erhöhten Virulenz, 
so wie das Professor Sander auch schon dar-
gestellt hat und wie der ExpertInnenrat das auch 
sehr richtig beschrieben hat. Dieses Risiko ist 
grundsätzlich nicht auszuschließen. Aktuell halte 
ich das aber in einem hohen Maße für unwahr-
scheinlich. 
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Die Zunahme von Infektionen durch die aktuel-
len Varianten hat hingegen dazu geführt, dass wir 
mit einer deutlichen Zunahme der Immunität in 
der Bevölkerung rechnen müssen, die insbeson-
dere auch Teile der Nichtgeimpften oder Impf-
unwilligen erfasst hat. Eine Überlastung des 
Gesundheitswesens und der sogenannten kriti-
schen Infrastruktur ist somit unwahrscheinlich. 

Bezüglich der Frage nach dem Sonderweg 
möchte ich den Blick in unsere Nachbarländer 
richten. Da sehen wir, dass sich unser Konzept 
von den Konzepten in unseren Nachbarländern 
unterscheidet. 

In Frankreich haben wir zum Beispiel keine 
Coronabeschränkungen mehr. Die Maskenpflicht 
im Gesundheitswesen ist aufgehoben. Auch an-
dere Maßnahmen sind bisher nicht vorgesehen. 

Die Schweiz hat bereits im Frühjahr sämtliche 
Coronaregeln inklusive Quarantäne- und Isolie-
rungsvorschriften für Infizierte aufgehoben. Auch 
für den Herbst sind in der Schweiz keine neuen 
Maßnahmen geplant. Nur für den Fall einer Über-
lastung des Gesundheitssystems können die Kan-
tone neue Maßnahmen empfehlen oder vor-
schreiben. 

Auch in den Niederlanden wurden schon im 
Frühjahr sämtliche Coronamaßnahmen aufgeho-
ben. Konkrete Pläne für den Herbst und Winter 
gibt es in den Niederlanden auch nicht. 

In Dänemark gelten schon seit Beginn des Jahres 
keine Coronabeschränkungen mehr. Schulen, 
Restaurants und andere Einrichtungen müssen 
sich nicht auf neue Maßnahmen vorbereiten. Es 
ist aber geplant, die kostenlosen PCR-Tests aus-
zuweiten und sie anzubieten, falls es zu einem 
stärkeren Infektionsgeschehen kommen sollte. 

Sie werden es vielleicht auch gemerkt haben: 
Österreich hat einen Variantenmanagementplan 
beschlossen. Für den Fall, dass keine besorgnis-
erregende Variante auftritt - ich meine damit eine 
komplette Immunfluchtvariante -, sind auch 
keine neuen Maßnahmen vorgesehen. 

Zu guter Letzt möchte ich noch sagen, dass die 
Fokussierung möglicher Maßnahmen auf beson-
ders gefährdete Personengruppen in Deutschland 
deshalb richtig ist. Das lässt sich auch durch eine 
aktuelle Studie, die gerade vorgelegt wurde, be-
stätigen, die eindeutig nachgewiesen hat, dass 
trotz der Fokussierung einer Vielzahl von Pande-
miemaßnahmen auf Kinder und Jugendliche, die 
mir auch besonders am Herzen liegen, wie Schul-
schließungen, anlasslose Testungen, Masken-
pflicht im Unterricht, Einschränkungen von 
Sport- und Freizeitangeboten, die überwiegend 
natürliche Immunisierung dort nicht beeinflusst 
werden konnte. Insofern zeigt das ganz klar, dass 
die Maßnahmen eine Vielzahl von unerwünsch-
ten, negativen Effekten auf diese Altersgruppe 
hatten. Dies sollte in den Abwägungen berück-
sichtigt werden, die wir jetzt im Herbst und Win-
ter treffen müssen, da gerade Kinder und Jugend-
liche kein oder ein sehr geringes Risiko für 
schwere Krankheitsverläufe haben. - Vielen 
Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank, Herr Professor 
Schmidt-Chanasit. - Tino Sorge stellt auch die 
nächste Frage. Bitte sehr. 

Tino Sorge (CDU/CSU): Vielen Dank, Frau Vor-
sitzende. - Das gibt mir noch mal die Möglich-
keit, Herrn Professor Schmidt-Chanasit zu fragen. 
Die Maßnahmen im Rahmen des Pandemie-
managements - das ist zumindest der Anspruch - 
sollten ja zielgerichtet, einfach und nachvollzieh-
bar sein. Zudem müssen sie auch Akzeptanz in 
der Bevölkerung finden. Insofern würde mich 
interessieren: Wie bewerten Sie die vorgesehenen 
Regelungen zur FFP2-Masken-Pflicht im Flug- 
und Fernverkehr? - Vielen Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Herr Professor 
Schmidt-Chanasit dann noch mal gerne. 

Sachverständiger Prof. Dr. Jonas Schmidt-
Chanasit: Vielen Dank für die Frage, Herr Sorge. - 
Aus meiner virologischen und infektionsepide-
miologischen Sicht ist eine FFP2-Masken-Pflicht 
für die Allgemeinbevölkerung, insbesondere im 
Flug- und Fernverkehr, nicht zu begründen. Das 
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ergibt sich auch eindeutig aus den Stellung-
nahmen der zuständigen wissenschaftlichen 
Fachgesellschaften, unter anderem der Deutschen 
Gesellschaft für Krankenhaushygiene und der 
Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikro-
biologie, und vor allen Dingen auch aus dem Eva-
luationsbericht des Sachverständigenausschus-
ses. 

Bezüglich der wissenschaftlichen Evidenz 
möchte ich darauf hinweisen, dass verschiedene 
Studien, die FFP2-Masken mit OP-Masken vergli-
chen haben, gezeigt haben, dass FFP2-Masken 
nicht immer Vorteile für den Schutz von Kran-
kenhausmitarbeitern haben. Entscheidend ist 
nämlich die korrekte Verwendung der FFP2-Mas-
ken. Diese hängt maßgeblich von der richtigen 
Anpassung der FFP2-Maske an das Gesicht des 
Trägers ab. Es gibt fünf unterschiedliche Größen. 
Es gibt Fit-Test-Ausfallquoten von FFP2-Masken 
zwischen 60 und 90 Prozent, wenn sie eben nicht 
angepasst sind, insbesondere auch bei längerer 
Anwendung über eine Stunde und vor allem bei 
Bartträgern. Das gilt es zu berücksichtigen. 
Darum habe ich zum Beispiel keinen Bart, weil 
ich in meiner Arbeit natürlich regelmäßig FFP2-
Masken tragen muss. 

Hingegen zeigen FFP2-Masken eine deutlich hö-
here Schutzwirkung für geschultes medizinisches 
Personal - ich habe es gerade erwähnt -, zum Bei-
spiel bei uns im Institut, das sehr häufig Kontakt 
mit Covid-19-Patienten hat, insbesondere auf den 
spezialisierten Stationen oder dort, wo es zu ei-
ner Aerosolbildung kommt.  

Insofern möchte ich noch mal betonen: Meine 
Einschätzung ist, dass eine FFP2-Masken-Pflicht 
im Flug- und Fernverkehr für die Allgemein-
bevölkerung nicht wissenschaftlich begründet 
werden kann. 

Ich möchte noch mal auf den Unterschied zwi-
schen einer Maskenpflicht und der Frage, ob eine 
FFP2-Maske wirksam ist, hinweisen. Natürlich 
ist eine FFP2-Maske wirksam; das geben schon 
die technischen Spezifikationen her. Aber das 
Entscheidende ist die richtige Verwendung, und 
die ist der Allgemeinbevölkerung größtenteils 
nicht gegeben.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank, Herr Professor 
Schmidt-Chanasit. - Wir kommen zu einer Frage 
von Herrn Monstadt, bitte.  

Dietrich Monstadt (CDU/CSU): Danke sehr, Frau 
Vorsitzende. - Meine Frage richtet sich zum ei-
nen an den Bundesverband privater Anbieter so-
zialer Dienste, bpa, und zum anderen an den Ein-
zelsachverständigen Dr. Seegmüller: Wie bewer-
ten Sie aus verfassungsrechtlicher Sicht die ein-
richtungsbezogene Impfpflicht vor dem Hinter-
grund der bisherigen Erfahrungen? - Danke sehr.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank. - Als Erstes zur Be-
antwortung Herr Grote, bitte.  

Sachverständiger Norbert Grote (Bundesverband 
privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)): 
Aus verfassungsrechtlicher Sicht würde ich sa-
gen: Das Bundesverfassungsgericht hat dazu ein 
Urteil gesprochen, auch wenn das vielleicht 
nicht gefällt. Die einrichtungsbezogene Impf-
pflicht ist als verfassungsrechtlich legitim bewer-
tet worden. Vor diesem Hintergrund würde ich 
ganz gerne vielleicht kurz aus der Erfahrung be-
richten.  

Wir sind davon ausgegangen, dass die einrich-
tungsbezogene Impfpflicht - so wurde es ja auch 
im politischen Raum dargestellt - der erste 
Schritt hin zur allgemeinen Impfpflicht ist. Die 
allgemeine Impfpflicht wurde nicht eingeführt. 
Vor diesem Hintergrund und insbesondere ange-
sichts der Omikron-Variante, die uns vor die 
Situation stellt, dass sowohl Geimpfte sich infi-
zieren als auch Infektionen übertragen können, 
ist es für uns schwer nachvollziehbar, dass an der 
einrichtungsbezogenen Impfpflicht festgehalten 
wird.  

Vielleicht noch ein letzter Satz. Wir erleben - 
wahrscheinlich zunehmend zum 1. Oktober wie-
der -, dass nicht geimpfte Pflegekräfte den Beruf 
verlassen. Wir weisen an dieser Stelle noch mal 
nachdrücklich darauf hin, dass wir es uns 
schlicht nicht leisten können, dass Pflegekräfte 
fehlen. Vor diesem Hintergrund bitten wir da-
rum, das noch einmal zu überdenken. - Danke.  



 Stenografisches Protokoll 20/32 

  

 
Ausschuss für Gesundheit 

   
 
 

20. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst Seite 14 von 33 
 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Herr Dr. Seegmüller 
mit der Beantwortung derselben Frage. Bitte sehr.  

Sachverständiger Dr. Robert Seegmüller: Vielen 
Dank. - Ich bin Richter am Bundesverwaltungs-
gericht, Vizepräsident des Berliner Verfassungs-
gerichtshofes und Vorsitzender des Bundes Deut-
scher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichte-
rinnen. - Herr Grote hat gerade schon völlig zu 
Recht darauf hingewiesen, dass das Bundes-
verfassungsgericht die einrichtungsbezogene 
Impfpflicht mit Beschluss vom 27. April 2022 
letztlich verfassungsrechtlich gebilligt hat. Das ist 
aber nur der eine Teil der Dinge, die man hier in 
den Blick nehmen muss.  

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht muss im-
mer bezogen auf die übrige Infektionsschutz-
rechtslage betrachtet werden. Mit Inkrafttreten 
der nun geplanten Änderungen von §§ 28a und 
28b Infektionsschutzgesetz muss die einrich-
tungsbezogene Impfpflicht natürlich zu diesen 
neuen Regelungen in Bezug gesetzt werden. Sie 
muss sich letztlich insoweit stimmig und wider-
spruchsfrei in das neue Schutzkonzept einfügen. 

Was sieht das neue Schutzkonzept vor? Das neue 
Schutzkonzept erhebt das Vorliegen eines negati-
ven Covid-19-Tests und das Tragen einer Atem-
schutzmaske zur grundsätzlichen Voraussetzung 
für das Betreten medizinischer Einrichtungen, 
und zwar für alle Personen - so wie ich den Ent-
wurfstext verstehe -: Beschäftigte, Patienten, Be-
sucher. Einen sachlichen Grund, vom Personal 
dieser Einrichtungen darüber hinaus einen Impf-
nachweis zu verlangen, kann ich - momentan je-
denfalls - nicht erkennen.  

Zudem sind Zweifel an einer einrichtungsbezoge-
nen Impfpflicht nach Inkrafttreten der neuen 
Rechtslage möglicherweise unter dem Gesichts-
punkt der Verhältnismäßigkeit angebracht. Ange-
sichts der ohnehin in diesen Einrichtungen beste-
henden Test- und Maskentragepflicht erscheint 
mir nicht ersichtlich, welchen messbaren zusätz-
lichen Gewinn an Infektionsschutz durch ein 
Festhalten an der einrichtungsbezogenen Impf-
pflicht eigentlich noch erzielt werden kann. Eine 

Maßnahme aber, die keinen zusätzlichen Infek-
tionsschutzgewinn bringt, ist letztlich ungeeignet 
und damit unverhältnismäßig.  

Das sind die Bedenken, die sich gegen die ein-
richtungsbezogene Impfpflicht unter dem Ge-
sichtspunkt der Beziehung zur neuen Rechtslage 
stellen. 

Zudem muss immer auch berücksichtigt werden, 
dass wir im Bereich der einrichtungsbezogenen 
Impfpflicht und ihrer Durchsetzung offenbar ein 
erhebliches Umsetzungsdefizit haben, was über 
kurz oder lang zurückwirken muss auf die Frage 
ihrer weiteren verfassungsrechtlichen Rechtferti-
gungsfähigkeit. In der Tat sollte der Gesetzgeber 
überlegen, ob er bei Gelegenheit der Änderungen 
der §§ 28a und 28b IfSG nicht auch gleich die 
einrichtungsbezogene Impfpflicht wieder ab-
schafft. - Vielen Dank.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank, Dr. Seegmüller. - Sie 
hätten jetzt noch für 30 Sekunden das Fragerecht. 
Ich nehme die Zeit mit in die zweite Runde; das 
ist, glaube ich, sinnvoller. - Dann geht das Frage-
recht über zu Bündnis 90/Die Grünen, und es 
fragt Dr. Dahmen. Bitte sehr.  

Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. - Ich 
würde gerne anknüpfen an die Fragen des Kolle-
gen Herrn Wollmann von der SPD-Fraktion, der 
Herrn Sander von der Charité als Einzelsach-
verständigen fragen wollte, ob es aus seiner Sicht 
Anhalt dafür gibt, dass FFP2-Masken in Pflege-
heimen und Krankenhäusern wirkungsvoller 
sind als in anderen Bereichen des Gesundheits-
wesens, beispielsweise im Rettungsdienst oder in 
Arztpraxen, und ob es - das war ja eben aus ande-
ren Statements zu hören - Anhalt dafür gibt, dass 
FFP2-Masken sehr gefährlich sind und darüber 
hinaus nicht als Basisschutzmaßnahme einge-
setzt werden sollten.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Herr Professor 
Sander, bitte.  
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Sachverständiger Prof. Dr. Leif Erik Sander: Vie-
len Dank für die Frage. - Es ist in der Tat so, dass 
FFP2-Masken im Bereich des Gesundheitswesens 
nach meiner Erfahrung nach 2,5 Jahren Pandemie 
als klinisch-praktisch tätiger Arzt in unterschied-
lichen Bereichen des Gesundheitswesens breit-
flächig eingesetzt und vom Personal gut akzep-
tiert werden und dass sie auch einen hervor-
ragenden Schutz vor Infektionen mit dem 
Coronavirus bieten, weil es ein aerogen übertrag-
barer Erreger ist.  

Dazu gibt es nicht nur kontrolliert experimentelle 
Untersuchungen, sondern auch vergleichende 
Studien. Diese haben die Infektionsraten bei me-
dizinischem Personal, das sich auch außerhalb 
von Risikokontakten primär mit einem chirurgi-
schen Mund-Nasen-Schutz schützt, verglichen 
mit jenem, das konsequent FFP2-Masken trägt. 
Diese können im medizinischen Setting ja auch 
häufig genug gewechselt werden. Ohnehin müs-
sen Pausen eingehalten werden, sodass hier der 
Tragekomfort gewährleistet ist.  

Eine Gefahr geht nicht von FFP2-Masken aus. Es 
gibt keine guten Analysen, die belegen, dass da-
von eine gesundheitliche Gefahr ausgeht. Sie las-
sen sich auch sehr gut in ambulanten Settings der 
medizinischen Versorgung einsetzen. Ich kann 
nur betonen, dass die Studienlage relativ eindeu-
tig ist. Auch große Metaanalysen zeigen, dass zu-
mindest im medizinischen Bereich getragene 
FFP2-Masken die Infektionswahrscheinlichkeit 
reduzieren. Wir haben es hier eben mit einem 
aerogen übertragenbaren Erreger zu tun.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank für die Beantwor-
tung. - Herr Dr. Dahmen mit Ihrer nächsten Frage.  

Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Meine nächste Frage richtet sich an den 
Einzelsachverständigen Professor Karagiannidis 
von der Universität Witten-Herdecke. Herr Pro-
fessor Karagiannidis, als Mitglied des Experten-
rates und Leiter des DIVI-Intensivregisters würde 
ich Sie vor dem Hintergrund dieser Erfahrung 
gerne fragen wollen: Inwieweit halten Sie es im 
Rahmen des geplanten Pandemieradars, das ja 
darauf abzielt, eine bessere Datengrundlage zur 

Beurteilung der Lage zu erzeugen, für geboten, 
auch Daten zu den betreibbaren Betten auf Nor-
malstationen zu erfassen? Beziehungsweise was 
halten Sie davon, auch Daten zu den Notaufnah-
men über das Notaufnahmeregister mit zu erfas-
sen?  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Herr Professor 
Karagiannidis, bitte.  

Sachverständiger Prof. Dr. Christian Karagianni-
dis: Ich komme von der Universität Witten-
Herdecke. - Zuerst einmal möchte ich sagen, dass 
wir, was die Datenlage betrifft - insbesondere mit 
dem neuen Referentenentwurf, der vorsieht, be-
legte Bettenkapazitäten im Krankenhaus über das 
DEMIS-System abzufragen -, einen Schritt weiter-
gekommen sind im Vergleich zu den letzten bei-
den Herbsten/Wintern. Ich würde aber empfeh-
len, das Ganze noch nachzuschärfen, um die Be-
lastung des Gesundheitswesens wirklich ganz ge-
nau messen zu können. Wir sollten das Gleiche, 
was wir im DIVI-Intensivregister machen - dass 
wir jeden Tag abfragen, wie viele Intensivbetten 
mit Personal überhaupt zu betreiben sind, wie 
viele davon frei und belegt sind -, auch für die 
Normalstationen machen, damit wir erstmalig ei-
nen Überblick darüber bekommen, wie viele Nor-
malstationsbetten wir in Deutschland überhaupt 
haben, die auch wirklich tagtäglich mit Personal 
betreibbar sind, wie viele davon belegt sind und 
insbesondere auch, wie viele Covid-Patienten, In-
fluenza- und RSV-Patienten neu aufgenommen 
werden. Und da wir gerade jetzt im Sommer un-
ter der Omikron-Welle gesehen haben, dass viele 
Notaufnahmen ein nie dagewesenes Problem be-
kommen haben, weil einfach ein Personalmangel 
da ist, würde ich auch dringend empfehlen, das 
Ganze auf die Notaufnahmen auszudehnen. - Vie-
len Dank.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke für die Beantwortung. - Herr 
Dr. Dahmen, bitte. 

Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Meine nächste Frage würde ich gerne an 
das AKTIN-Notaufnahmeregister, Professor 
Dr. Walcher, richten. Wir haben gerade gehört: 
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Die Notaufnahmen sind nun, in dieser Phase der 
Pandemie, besonders belastet. Inwieweit halten 
Sie es für richtig, das bestehende Notaufnahme-
register ohne zusätzlichen Dokumentations-
aufwand durch eine systematische Anbindung al-
ler an der Notfallversorgung teilnehmenden Kli-
niken hinsichtlich einer besseren Datengrundlage 
in Bezug auf die Pandemie und auch darüber 
hinaus mit in den Pandemieradar einzubeziehen? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Herr Professor 
Walcher. 

Sachverständiger Prof. Dr. Felix Walcher 
(AKTIN-Notaufnahmeregister e. V.): Danke für 
die Frage. - Ich gebe Ihnen recht: Die Notaufnah-
men sind durch die steigenden Patientenzahlen 
und Personalausfälle zunehmend belastet. Wir 
benötigen eine Darstellung der Belastung der 
Notaufnahmen unter anderem aus dem Grund, da 
die Notaufnahmen häufig das Portal in das Ge-
sundheitssystem darstellen, unter anderem durch 
die weitere stationäre Behandlung. Damit sind 
die Notaufnahmen quasi eine Art Frühwarn-
system für die Ressourcenallokation im stationä-
ren Bereich. Die Notaufnahmen ermöglichen die 
Analyse der Ursachen der erhöhten Inanspruch-
nahme, zum Beispiel das Neuauftreten von 
Symptomen oder Erkrankungen.  

Das AKTIN-Notaufnahmeregister ist ein beste-
hendes und seit Jahren gut funktionierendes In-
strument der Notaufnahme-Surveillance. Aktuell 
sind 52 Kliniken aller Versorgungsstufen und 
Trägerschaften, darunter auch 24 Unikliniken, 
bundesweit angeschlossen. Acht Hersteller von 
Klinikinformationssystemen bieten eine entspre-
chende Schnittstelle an, und diese acht Hersteller 
decken etwa 80 Prozent der Kliniken in Deutsch-
land ab.  

Entscheidend neu in dem Register ist die automa-
tisierte Erfassung der Daten ohne jeglichen Mehr-
aufwand für die Mitarbeiter in den Notaufnah-
men. Aktuell arbeiten wir bzw. arbeitet das RKI 
mit etwa 3 000 Datensätzen pro Tag für die Not-
aufnahme-Surveillance, die auch im wöchentli-
chen Situation Report des RKI veröffentlicht wer-
den, und in der Versorgungsforschung haben wir 

bislang mit circa 1,2 Millionen Datensätzen pro 
Jahr gerechnet. Das ist wirklich ein Wort.  

Der weitere Ausbau und eine flächendeckende 
Skalierung des Notaufnahmeregisters sind auf-
grund der Architektur technisch gut möglich. 

Was nun die Einbindung der Daten angeht, fehlt 
aus unserer Sicht noch etwas im Pandemieradar, 
und zwar die gesetzliche Grundlage zur ver-
pflichtenden Teilnahme der Notfallzentren am 
Notaufnahmeregister, um dann mittelfristig eine 
umfassende und tagesaktuelle Übersicht über die 
Situation in den Notaufnahmen zu erhalten. - 
Danke fürs Zuhören. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank, Herr Professor Wal-
cher. - Wir haben jetzt noch 40 Sekunden. Ich 
glaube, die gebe ich in die zweite Runde, nicht? 

(Zustimmung des Abg. 
Dr. Janosch Dahmen 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)) 

- Notieren wir so; vielen Dank.  

Dann geht das Fragerecht über zur FDP, und es 
fragt Christine Aschenberg-Dugnus. Bitte.  

Christine Aschenberg-Dugnus (FDP): Vielen 
Dank, Frau Vorsitzende. - Meine erste Frage geht 
an den Einzelsachverständigen Professor Rupp. 
Herr Professor Rupp, wir haben ja heute schon 
häufiger gehört und auch von der Wissenschaft 
werden wir darauf hingewiesen, dass wir uns 
aufgrund des Impffortschritts und durchgemach-
ter Infektionen in einer neuen Phase der Pande-
mie befinden. Wie schätzen Sie die Entwicklung 
für den Herbst ein? - Vielen Dank.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Herr Professor Rupp, 
Sie haben das Wort. 

Sachverständiger Prof. Dr. Jan Rupp: Vielen 
Dank. - Ich bin Leiter der Klinik für Infektiologie 
und Mikrobiologie am Universitätsklinikum in 
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Lübeck. - Ich teile die Einschätzung meiner Vor-
redner Herrn Sander und Herrn Schmidt-
Chanasit, dass wir natürlich von den Varianten 
her keine Vorhersage treffen können. Ich möchte 
aber einen Aspekt noch hinzufügen: Für mich 
gliedert sich SARS-CoV-2 in der aktuellen Phase 
mit dem leicht übertragbaren Virus der Omikron-
Variante jetzt zunehmend ein in die anderen 
Probleme, die wir auch im Laufe des Sommers 
schon gesehen haben. Wir hatten erste 
Influenzafälle, wir hatten vermehrt auch gastro-
intestinale Infekte; das ist bisher in der Betrach-
tung noch zu kurz gekommen. Wenn wir von vul-
nerablen Gruppen sprechen, dann adressiert das 
genau diese Personengruppen.  

Das heißt, dieses aktuelle Geschehen gliedert sich 
eigentlich ein in ein Geschehen, das wir schon 
vor der Pandemie kannten: dass zum Herbst/ 
Winter hin die Notaufnahmen massiv belastet 
sind durch sonstige Infektionskrankheiten. Wir 
dürfen erwarten, dass selbst bei einer milden bis 
Basisvariante der Omikron-Welle, die jetzt zu 
erwarten wäre, dennoch eine Überlastungssitua-
tion in den Krankenhäusern vorhanden sein 
wird. Deshalb glaube ich, dass es ein klein wenig 
zu kurz greift, sich allein auf SARS-CoV-2 zu be-
ziehen, sondern man muss diese Schutzmaßnah-
men auch vor dem Hintergrund sehen: Nützt es 
gegen die anderen Erreger?  

Deshalb: Die Maskendiskussion, die gerade schon 
angeklungen ist, auch hinsichtlich der Unter-
schiede zwischen FFP2-Masken im Gesundheits-
wesen und den Masken, die sozusagen in der Öf-
fentlichkeit getragen werden können, kann ich 
nachvollziehen. Ich würde da allerdings einen 
Unterschied machen und sagen, dass in Kranken-
häusern durchaus eine höhere Notwendigkeit des 
Schutzes mit FFP2-Masken vorliegt, kann aber 
diese Unterscheidung im öffentlichen Raum ak-
tuell nicht teilen.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke, Herr Professor Rupp. - 
Christine Aschenberg-Dugnus, bitte. 

Christine Aschenberg-Dugnus (FDP): Vielen 
Dank. - Auch meine nächste Frage geht an den 
Einzelsachverständigen Herrn Professor Rupp. Es 

ist ja heute schon mehrfach angeklungen und 
auch Sie haben gerade gesagt, dass bei den weite-
ren Maßnahmen für den Herbst der besondere 
Fokus auf vulnerable Gruppen zu legen ist. Was 
halten Sie davon - was ja auch oft gesagt wird -, 
die Entscheidungsfreiheit den Menschen ein 
Stück weit zurückzugeben, wie es zum Beispiel 
auch im europäischen Ausland passiert? - Vielen 
Dank.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Herr Professor Rupp, Sie sind 
schon wieder dran.  

Sachverständiger Prof. Dr. Jan Rupp: Ich denke, 
der Mittelweg ist hier der richtige. Wir wissen 
aus der Vergangenheit, dass vulnerable Gruppen 
gerade auch durch Zuwendung der Ärzte, durch 
Gespräche von einem erhöhten Infektionsrisiko 
in den Wintermonaten immer schon wussten, 
und wir müssen jetzt mit den Möglichkeiten der 
Therapie, der Impfung, aber auch der besonderen 
Schutzmaßnahmen durch die FFP2-Masken diese 
Gruppen vielleicht noch klarer als bisher adres-
sieren und ihnen sagen, was wir in der Hand ha-
ben. Ich sehe zusätzliche Schutzmöglichkeiten 
durch Maskentragen aller Personen unabhängig 
vom Risiko. Der Schutz ist da; er ist auch sicher-
lich wissenschaftlich bewiesen. Aber er wird, je 
weiter man vom Krankenhaus weggeht, immer 
schwächer. 

Ein Aspekt, der vielleicht noch nicht angeklun-
gen ist: Wir wissen aus großen Studien, dass die 
Akzeptanz der Maßnahmen einfach ein ganz, 
ganz wichtiger, entscheidender Faktor ist, um 
nachher sozusagen das Outcome zu messen. Das 
heißt: Ja, eine FFP2-Maske mag vielleicht einen 
höheren Schutz darstellen. Der schlechtere Tra-
gekomfort ist der eine Punkt; das andere ist die 
Akzeptanz. Die Frage, wie diese Masken getragen 
werden - das sehen Sie, wenn Sie in Bahnen fah-
ren -, ist noch ein anderer Punkt. Ich als Kliniker 
betrachte, ob die Maßnahme dann am Ende wirk-
lich entscheidend etwas beiträgt. 

Ich denke deshalb, dass es durchaus gerechtfer-
tigt ist, in Bereichen mit einzelnen Personen, die 
ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe haben 
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und sich nicht komplett alleine schützen kön-
nen - schützen würden sie sich wahrscheinlich 
ohnehin selber durch die FFP2-Maske -, ein Mas-
kentragen der Gesellschaft, der Bevölkerung auch 
weiterhin zu fordern. Deswegen bin ich durchaus 
dafür, im öffentlichen Personennahverkehr das 
auch weiterhin zu tun. Aber, wie gesagt, ich 
glaube, dass der zusätzliche Schutz - der Fremd-
schutz, wenn man so will - für die Person, die als 
Teil einer vulnerablen Gruppe bestenfalls mit ei-
ner FFP2-Maske ausgestattet ist, ein marginaler 
ist, und da wäre mir die Akzeptanz wichtiger als 
das Dogma sozusagen „FFP2 gegenüber chirurgi-
scher Mund-Nasen-Bedeckung“. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke, Herr Professor Rupp. - 
Noch eine Frage von Frau Aschenberg-Dugnus. 

Christine Aschenberg-Dugnus (FDP): Vielen 
Dank, Frau Vorsitzende. - Meine nächste Frage 
geht an den Einzelsachverständigen Professor 
Schmidt-Chanasit. Wir haben gerade gehört, es 
geht auch um den Schutz vulnerabler Gruppen - 
Stichwort „FFP2“. Aber jetzt mal meine ganz 
konkrete Frage: Halten Sie eine Verschärfung der 
Maskenpflicht, also nur noch FFP2-Masken im 
Flugverkehr und Fernverkehr, für notwendig? - 
Vielen Dank.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke. - Herr Professor Schmidt-
Chanasit, bitte. 

Sachverständiger Prof. Dr. Jonas Schmidt-
Chanasit: Vielen Dank für die Frage. - Ich bin auf 
diese Frage ja schon in der Antwort auf eine vor-
herigen Frage eingegangen und möchte noch mal 
ganz kurz sagen: Medizinische Gesichtsmasken 
sind Medizinprodukte - das ist ein wichtiger 
Unterschied - und wurden also wesentlich für 
den Fremdschutz entwickelt. Wir setzen sie auch 
vielfältig ein. Auf der anderen Seite sind FFP2-
Masken Gegenstände der persönlichen Schutz-
ausrüstung, keine Medizinprodukte. Sie dienen 
also vor allem dem Schutz des Maskenträgers, 
und - so wie Kollege Rupp das gesagt hat - darum 
sind sie ja in den besonders risikobehafteten 

Situationen so sinnvoll und werden dort natür-
lich auch adäquat und richtig verwendet; in 
anderen Situationen ist das eben nicht der Fall. 

Gerade im Flugzeug oder auch im Personennah-
verkehr haben wir natürlich noch andere Mög-
lichkeiten, das Infektionsrisiko zu senken. Den-
ken Sie nur an die HEPA-Filterung in den Flug-
zeugen, die dort hervorragend funktioniert; das 
ist natürlich von der Flugdauer abhängig. Aber 
auch hier gilt noch mal der Blick ins europäische 
Ausland und auf die Regelungen, die es dort 
nicht gibt bezüglich der FFP2-Maske. - Vielen 
Dank.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank. Das war eine Punkt-
landung - bis auf drei Sekunden -; hervorra-
gend. - Jetzt geht das Fragerecht weiter an die 
AfD, und Herr Sichert fragt. Bitte. 

Martin Sichert (AfD): Vielen Dank. - Meine erste 
Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung. Sie haben uns ja mitgeteilt, dass bei etwas 
über 60 Millionen Geimpften allein in 2021 bei 
2,5 Millionen Kassenpatienten Impfneben-
wirkungen von Ärzten diagnostiziert wurden. Es 
ist aber nicht bekannt, welche Krankheitsbilder 
bei diesen 2,5 Millionen festgestellt wurden. 
Herz-Kreislauf-Probleme sind typisch für 
schwere Nebenwirkungen der Impfung. Diese 
Herz-Kreislauf-Probleme lassen sich aus den 
Diagnosecodes, die die kassenärztlichen Vereini-
gungen ja speichern müssen, wunderbar heraus-
filtern; denn sie beginnen alle mit dem Buch-
staben I.  

Ich wüsste gerne von Ihnen: Bei wie vielen der 
2,5 Millionen Patienten wurden nach der Imp-
fung Herz-Kreislauf-Probleme diagnostiziert, also 
konkret: Wie viele dieser 2,5 Millionen Patienten 
hatten einen Diagnosecode, der mit dem Buchsta-
ben I beginnt? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke. - Herr Dr. Hofmeister, bitte. 

Sachverständiger Dr. Stephan Hofmeister (Kas-
senärztliche Bundesvereinigung (KBV)): Ich kann 

https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550
https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/kappert-gonther_kirsten-857550


 Stenografisches Protokoll 20/32 

  

 
Ausschuss für Gesundheit 

   
 
 

20. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst Seite 19 von 33 
 

Ihnen die Zahl der I-Diagnosen nicht genau nen-
nen. Wir haben die Zahlen insgesamt veröffent-
licht. Wir haben auch ganz klar zu der Veröffent-
lichung kommuniziert, dass wir aus unseren Da-
ten keinesfalls ein übergroßes oder gar gefährli-
ches Nebenwirkungsspektrum, was die Impfung 
angeht, erkennen können. Die schweren Neben-
wirkungen werden einzeln und getrennt gemel-
det. Die im Zusammenhang mit Impfungen bei 
Patienten vorgenommenen Behandlungen und 
Diagnosen, also die allgemeinen ICDs, sind in ei-
ner relativ typischen Weise für Impfungen vor-
handen, wie wir sie auch bei anderen Impfungen 
erleben. Die Häufung hat mit der hohen Zahl der 
Coronaimpfungen zu tun. Das heißt, aus unseren 
Zahlen können wir selber das in dieser hier vor-
getragenen Form nicht herausinterpretieren. - 
Vielen Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke, Herr Dr. Hofmeister. - Herr 
Sichert mit der nächsten Frage. 

Martin Sichert (AfD): Meine nächste Frage geht 
an den Datenanalysten Tom Lausen. Herr Lausen, 
was können Sie uns denn sagen zu Herz-Kreis-
lauf-Problemen in Bezug auf Impfnebenwirkun-
gen? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Herr Lausen, bitte. 

Sachverständiger Tom Lausen: Guten Tag! Vie-
len Dank für die Frage. - Ich bin Datenanalyst aus 
Grünendeich, heute im Schwarzwald. - Ich kann 
mich der KBV leider nicht anschließen. Ich habe 
weitergeforscht und Daten zu Nebenwirkungen 
von der AOK Sachsen-Anhalt und der IKK Süd-
west angefordert. Ich nenne Ihnen mal Zahlen 
der IKK Südwest zu den I-Diagnosen, in denen 
auch einige Herz-Kreislauf-Erkrankungen enthal-
ten sind. Wir haben uns angesehen, welche Arzt-
besuche Patienten, die nach einer Impfung mit 
Covid-19-Impfstoffen Nebenwirkungen hatten, in 
der Vergangenheit hatten und welche I-Diagno-
sen sie hatten. Ich gebe Ihnen mal Daten von der 
IKK Südwest; das ist eine sehr kleine Kranken-
kasse mit 637 000 Versicherten. In 2019 gab es 
850 I-Diagnosen. 2020 hatten wir bei denjenigen, 

die Impfnebenwirkungen hatten, 991 I-Diagno-
sen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In 2021 - lei-
der gibt es nur Daten bis zum dritten Quartal - 
gab es 14 331 I-Diagnosen. Das entspricht tatsäch-
lich einer sehr starken Steigerung um das 16- bis 
20-Fache. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke. - Noch eine Frage von 
Herrn Sichert. Bitte. 

Martin Sichert (AfD): Kurze Rückfrage an Herrn 
Lausen. Sie haben von über 600 000 Versicherten 
gesprochen. Wie viele davon hatten denn Impf-
nebenwirkungen? Also auf wie viele bezieht sich 
die Zahl von 14 331? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Herr Lausen, Sie haben das Wort. 

Sachverständiger Tom Lausen: Vielen Dank für 
die Frage. - Es gab unter den 637 000 Versicher-
ten bis zum dritten Quartal 2021  29 322 Fälle 
von Arztbesuchen mit Impfnebenwirkungscodie-
rung. Es ist also nicht das volle Jahr 2021 erfasst; 
im letzten Quartal werden sicherlich noch 10 000 
bis 15 000 Fälle dazugekommen sein. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke. - Herr Sichert, bitte weiter. 

Martin Sichert (AfD): Etwa 14 000 Fälle bei etwa 
29 000 Patienten - - 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: An wen geht Ihre Frage? 

Martin Sichert (AfD): Sie geht an Herrn Dr. Hof-
meister. - Etwa 14 000 Fälle von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen bei etwa 29 000 Arztbesuchen we-
gen Impfnebenwirkungen, das sind über 40 Pro-
zent. Wenn man das auf die 2,5 Millionen Fälle 
mit Impfnebenwirkungen, die wir kennen, hoch-
rechnen würde, wären das über 1 Million Patien-
ten mit I-Diagnosen bundesweit. Diese Kranken-
kasse mit über 600 000 Versicherten ist so groß, 
dass diese Stichprobe durchaus als repräsentativ 
gelten kann. Wir müssen also tatsächlich sehen, 
dass wir zeitnah an die Daten dieser Diagnose-
codes kommen. 
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Frage: Sie haben uns bereits die Diagnosecodes, 
die zeigen, dass es Impfnebenwirkungen gegeben 
hat, zur Verfügung gestellt. Die gesamten Diag-
nosecodes müssen die kassenärztlichen Vereini-
gungen haben. Können Sie als Kassenärztliche 
Bundesvereinigung uns auch die Daten dazu zur 
Verfügung stellen, was bei diesen 2,5 Millionen 
Patienten genau diagnostiziert worden ist?  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke, Herr Sichert. Die Fragezeit 
ist jetzt genau auf die Sekunde um. Möchten Sie 
die Antwort jetzt noch haben, was zulasten der 
Fragezeit in der zweiten Runde gehen würde? 

Martin Sichert (AfD): Die Antwort hätte ich 
gerne erst mal. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Dann machen wir das so. - Herr 
Dr. Hofmeister, bitte. 

Sachverständiger Dr. Stephan Hofmeister (Kas-
senärztliche Bundesvereinigung (KBV)): Ich 
möchte noch mal ausdrücklich betonen, dass wir 
die hier eben geäußerte Interpretation unserer Da-
ten keinesfalls nachvollziehen können. Das Zi 
hat dazu auch kommuniziert und veröffentlicht. 
Die Abrechnungsdaten, die vorliegen, enthalten 
ICD-Codierungen. Sie lassen sich aus dieser klei-
nen Probe weder hochrechnen noch interpolie-
ren. Wir können im Detail nicht sagen, was der 
einzelne Arzt in seiner Dokumentation an ge-
nauer klinischer Diagnostik vorliegen hatte; dazu 
haben wir keine Daten; diese Daten sind nur in 
den Arztpraxen, bei den Ärztinnen und Ärzten, 
vorhanden. Wir haben lediglich die ICD-Codes. 
Der Code I, den Sie hier zitieren, ist ein ganz all-
gemeiner Code, der keinesfalls eine Aussage 
darüber zulässt, ob der Patient schwer betroffen 
ist. Darunter können auch ganz leichte Fälle sein 
wie Unwohlsein, kleine Hypotonien und Ähnli-
ches, die im Herz-Kreislauf-System anfallen. Das 
heißt also: Wir können die von Ihnen geforderte 
Detailansicht dessen, was bei Patienten im 
Einzelnen genau vorlag, als KBV nicht liefern. - 
Vielen Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank, Herr Dr. Hofmeister. - 

Das waren jetzt 50 Sekunden, die wir später ab-
ziehen.  

Jetzt geht das Fragerecht weiter an die Fraktion 
Die Linke, und es fragt Kathrin Vogler. Bitte sehr. 

Kathrin Vogler (DIE LINKE): Vielen herzlichen 
Dank. - Meine Frage geht an den Einzelsachver-
ständigen Professor Dr. Rolf Rosenbrock. - Es ist 
ja unstrittig - das haben jetzt schon viele erwähnt 
-, dass Maßnahmen wie das Maskentragen, Imp-
fen und Testen geeignet sind, die Häufigkeit von 
Übertragungen zu senken. Es stellt sich natürlich 
die Frage, in welchen Situationen im realen Le-
ben wie häufig die Maske getragen wird und ob 
sie richtig getragen wird - auch dazu gab es schon 
verschiedene Hinweise -, wie das Impfen abläuft 
und wann und wie häufig getestet wird. Können 
Sie uns von den Erkenntnissen des Evaluierungs-
gremiums zu diesen Aspekten berichten? Was 
läuft schief, was muss verbessert werden, und in-
wiefern hilft dieser Gesetzentwurf dabei? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke, Frau Vogler. - Herr Profes-
sor Dr. Rosenbrock, bitte. 

Sachverständiger Prof. Dr. Rolf Rosenbrock: Ich 
bin von der Berlin School of Public Health und 
Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverban-
des - Gesamtverband e. V. - Vielen Dank für die 
Frage, Frau Abgeordnete. - In der Tat scheinen 
die Masken ja auch in den vorliegenden Entwür-
fen zu § 28b Infektionsschutzgesetz (neu) in Zu-
kunft eine sehr prominente Rolle spielen zu sol-
len. Dabei wird vielfach Bezug genommen auch 
auf die Empfehlung des Sachverständigen-
ausschusses nach § 5 Absatz 9 IfSG, in der wir 
gesagt haben: Masken können dem Ziel der Prä-
vention von Coronainfektionen dienen und kön-
nen deshalb auch in Abwägung der erwünschten 
und unerwünschten Wirkungen bei entsprechen-
der Risikolage in Innenräumen als ein Instrument 
der Prävention angeordnet werden. Zu beachten 
dabei ist stets - es gibt die erwünschten und die 
unerwünschten Wirkungen -, dass die Auflage, 
eine Maske zu tragen, immer auch ein Eingriff in 
Freiheitsrechte ist.  
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Das Problem ist, dass in diesen ganzen Bezugnah-
men nicht Bezug genommen wird auf die zweite, 
ganz wesentliche Aussage unseres Evaluations-
berichts, nämlich dass die Wirksamkeit des Tra-
gens einer Maske ganz wesentlich davon abhängt, 
dass diese richtig getragen wird. Diese Bedingung 
wird nun sehr häufig nicht erfüllt. Ein sehr gro-
ßer Teil der möglichen präventiven Wirksamkeit 
verpufft deshalb. Es kommt darauf an, sich damit 
nicht einfach resignativ abzufinden, sondern die 
Wirksamkeit der Maske erheblich dadurch zu 
verbessern, dass den Menschen das richtige Tra-
gen der Masken kognitiv, sozial und emotional 
wirklich nahegebracht und eben nicht nur ein-
fach top-down verordnet wird. Das würde die Ef-
fektivität der Coronaprävention wesentlich stei-
gern. Risikokommunikation und Präventions-
kampagnen sind ein bewährtes Instrumentarium, 
von dem wir schon seit der Kampagne im Falle 
von HIV/Aids genau wissen, wie es wirkt und 
dass es massiv wirkt.  

Wir haben in unserem Schlussbericht auch ge-
sagt, dass die Potenziale der Risikokommunika-
tion bislang überhaupt nicht ausgeschöpft wor-
den sind. Wir haben den starken Eindruck, dass 
dieser Linie des Nichtausschöpfens auch in Zu-
kunft gefolgt werden soll; denn es ist nur die 
Rede von der Anordnung des Masketragens und 
von Sanktionen im Fall des Nichttragens. Das 
scheint sich auch nicht ändern zu sollen. Wenn 
ich den Entwurf für den Bundeshaushalt - - 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Herr Professor Rosenbrock, kom-
men Sie zum Schluss mit Ihrem Statement. 

Sachverständiger Prof. Dr. Rolf Rosenbrock: Ich 
komme zum Schluss. - Ich stelle fest, dass im 
Entwurf für den Bundeshaushalt 2023, so wie ich 
ihn verstehe, die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit 
für Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-
pandemie von 188 Millionen Euro in 2022 auf 
null in 2023 herabgesetzt werden sollen mit der 
Begründung: weniger wegen temporärer Öffent-
lichkeitsmaßnahmen. - Das scheint mir ange-
sichts der Notwendigkeit, sofort eine massive 
Maskenkampagne in Gang zu setzen, völlig un-
verantwortlich und würde auch dem Auftrag aus 
§ 3 IfSG widersprechen. - Vielen Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank. Das war jetzt ziem-
lich viel Kulanz. - Jetzt geht das Fragerecht wie-
der an die SPD. Frau Baehrens, bitte. 

Heike Baehrens (SPD): Vielen Dank. - Meine 
Frage geht an Frau Dr. Fix von der Caritas. Frau 
Dr. Fix, vorliegender Änderungsantrag 6 sieht 
den § 111 und den § 111c SGB V, den Auftrag 
zur Anpassung von Rahmenvereinbarungen für 
covidbedingte Mehrbelastungen von Rehaklini-
ken und Einrichtungen des Müttergenesungs-
werkes, nur im Falle einer epidemischen Notlage 
vor. Ist das ausreichend, oder was wäre aus Ihrer 
Sicht gegebenenfalls notwendig? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke, Frau Baehrens. - Frau 
Dr. Fix, bitte. 

Sachverständige Dr. Elisabeth Fix (Deutscher 
Caritasverband e. V.): Vielen Dank, Frau 
Baehrens, für die Frage. - Die Regelung ist aus 
unserer Sicht genau nicht ausreichend; denn sie 
gilt nur für den Fall, dass der Deutsche Bundes-
tag eine Festlegung zur epidemischen Lage trifft. 
Das hat er im vergangenen Herbst trotz hoher In-
zidenzen nicht getan, sodass wir befürchten, dass 
die Regelung ins Leere laufen wird. Diese Rege-
lung ist weiterhin dringend erforderlich. Wir ha-
ben gesehen, dass es auch im Frühjahr bei den 
leichteren Omikron-Varianten und auch jetzt bei 
BA.5 zum Teil zu hohen Ausfällen in Form von 
Nichtanreisen oder Therapieabbrüchen gekom-
men ist. Noch im Juli hatten Einrichtungen des 
MGW aufgrund dieser Faktoren Mindererlöse 
von 15 bis 20 Prozent zu verzeichnen. Wir haben 
natürlich auch Mehraufwände - personelle Mehr-
aufwendungen infolge kleinerer Therapiegrup-
pen, wegen des Abstandsgebots, Essen in zwei 
Schichten, Masken, Testen etc. -, sodass in ande-
ren Worten die §-111-Regelungen weiterhin 
erforderlich sind und bitte auch so ausgestaltet 
werden sollen, dass sie in jedem Fall unabhängig 
von solchen Voraussetzungen, wie sie jetzt 
gegeben sind, zum Tragen kommen können. - 
Vielen herzlichen Dank. 
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Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr, Frau Dr. Fix. - Als 
Nächstes Dr. Pantazis. 

Dr. Christos Pantazis (SPD): Meine Frage geht an 
den Einzelsachverständigen Professor Karagian-
nidis. - Der vorliegende Entwurf sieht bisher eine 
bundesweite Maskenpflicht beim Betreten von 
Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen vor. 
Vulnerable Gruppen suchen aber gerade auch im 
ambulanten Sektor verschiedene andere Einrich-
tungen auf, beispielsweise ambulante Krebs-
zentren oder auch Dialysezentren. Sollten hier 
aus Ihrer Sicht bundesweit ebenfalls Masken 
getragen werden? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Herr Professor Kara-
giannidis, bitte. 

Sachverständiger Prof. Dr. Christian Karagianni-
dis: Ganz grundsätzlich sind es ja genau die Risi-
kogruppen der älteren Menschen, die viele Vor-
erkrankungen haben, die solche Einrichtungen 
aufsuchen. Insofern halte ich es schon für gebo-
ten, dass wir zu Zeiten, wo wir eine hohe Infek-
tionslast haben, auch möglichst versuchen soll-
ten, nosokomiale Infektionen, das heißt Über-
tragungen von Mitarbeitern des Gesundheits-
wesens auf Patienten, zu vermeiden. Damit 
würde ich die Frage klar mit Ja beantworten. - 
Vielen Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank. - Frau Eichwede. 

Sonja Eichwede (SPD): Vielen Dank. - Meine 
Frage geht an die Einzelsachverständige Frau 
Professor Kießling. Frau Kießling, der Sach-
verständigenausschuss hat im Sommer eine Eva-
luation der Rechtsgrundlagen und Maßnahmen 
der Pandemiepolitik vorgelegt. Darin wird vor-
geschlagen, in den Ermächtigungsgrundlagen von 
der derzeitigen Pandemie zu abstrahieren. Im 
vorgelegten Entwurf wird die Struktur zwar neu 
geordnet, die Regelungen sind aber weiterhin 
speziell auf Covid-19 angelegt. Können Sie uns 
kurz die gesetzgeberischen Vor- und Nachteile er-

läutern zwischen abstrakten Normen im Ver-
gleich zu den hier diskutierten konkreten Nor-
men? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke, Frau Eichwede. - Frau Pro-
fessor Kießling, bitte. 

Sachverständige Prof. Dr. Andrea Kießling: Dazu 
vorab: Das Infektionsschutzgesetz hat ungefähr 
80 Paragrafen, und die gelten eigentlich fast alle 
für alle Krankheitserreger, oder es gibt zumin-
dest - so wie bei den Meldepflichten - ganz lange 
Kataloge von Krankheitserregern, auf die sie an-
wendbar sind. 

Zu § 28a und § 28b: Es ist wirklich eine Aus-
nahme, dass wir Vorschriften machen, die nur 
für Corona gelten. Wenn man sie in das restliche 
Infektionsschutzgesetz einfügen würde, dann 
hätte das den Vorteil, dass wir auf alle Krank-
heitserreger vorbereitet wären; wenn also der 
nächste Erreger eine Pandemie oder Epidemie - 
das reicht ja schon - verursacht, müsste man 
nicht schon wieder ein neues Gesetzgebungs-
verfahren anstrengen, sondern hätte direkt Maß-
nahmen. Wir hätten auch den Effekt, dass die 
Länder, aber vor allem auch die Bevölkerung 
langfristig überblicken können, was unter wel-
chen Voraussetzungen überhaupt gilt, also wel-
che Maßnahmen zulässig sein könnten. Sie gelten 
ja nicht automatisch, nur weil sie im Gesetz ste-
hen. Aktuell kann die Bevölkerung immer nur für 
ein paar Monate überblicken, welche Maßnah-
men gelten könnten. Es würde also auch eine 
Entfristung mit sich bringen, wenn man von 
Corona abstrahierte. 

Ein Nachteil wäre, dass die Normen abstrakter 
gefasst wären, weil sie sich eben nicht auf einen 
einzelnen Erreger konzentrieren. Man müsste sie 
ein bisschen allgemeiner fassen; aber das wäre an 
dieser Stelle hinzunehmen. Man würde dadurch 
wieder mehr Verantwortung auf die Länder über-
tragen, die dann im Einzelfall natürlich gucken 
müssen: Welche Maßnahme ist jetzt verhältnis-
mäßig? - Das sehe ich als Vorteil; andere mögen 
das - ich glaube, gerade der Bund - als Nachteil 
sehen. Man würde jedenfalls Regelungen schaf-
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fen, so wie wir das im sonstigen Gefahren-
abwehrrecht auch haben. Dieses Regelungs-
konstrukt im Infektionsschutzgesetz seit Novem-
ber 2020 mit § 28a und jetzt § 28b ist wirklich 
eine Ausnahme. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank, Frau Professor Kieß-
ling. - Frau Stamm-Fibich, Sie haben noch zwei 
Minuten.  

Martina Stamm-Fibich (SPD): Danke, Frau Vor-
sitzende. Ich werde mich bemühen. - Meine 
Frage geht an den GKV-Spitzenverband. In dem 
Gesetz ist vorgesehen, dass der GBA auf Empfeh-
lung der Ständigen Impfkommission auch dann 
Schutzimpfungen in seine Richtlinie aufnehmen 
kann, wenn die empfohlene Indikation nicht von 
der arzneimittelrechtlichen Zulassung umfasst 
ist. In der Regelversorgung ist ein solcher soge-
nannter Off-Label-Use zulasten der GKV grund-
sätzlich bisher nur unter den engen Voraus-
setzungen des § 35c SGB V vorgesehen. Wie be-
werten Sie die Neuregelung für die Regelversor-
gung? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Herr Kiefer oder Herr 
Grunenberg; das können Sie aussuchen.  

Sachverständiger Gernot Kiefer (GKV-Spitzen-
verband): Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich 
will mich relativ kurz fassen. Wir glauben, dass 
diese Regelung etwas über das Ziel hinaus-
schießt. Insofern würden wir den Gesetzgeber 
gerne anregen, noch mal darüber nachzudenken, 
ob das in dieser Form, in diesem Umfang not-
wendig ist. - Vielen Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke schön, Herr Kiefer. - Frau 
Stamm-Fibich, Sie haben noch eine Minute 
übrig.  

Martina Stamm-Fibich (SPD): Nächste Runde. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: In der nächsten Runde. Gut. - Dann 

geht das Fragerecht wieder zur CDU/CSU. Herr 
Hüppe, bitte sehr. 

Hubert Hüppe (CDU/CSU): Die Frage ist zwar 
schon gestellt worden, aber nicht an die Betroffe-
nen. Ich möchte die Frage noch mal an das Müt-
tergenesungswerk und die Deutsche Gesellschaft 
für Medizinische Rehabilitation stellen. Wie be-
werten Sie die vorgesehenen Regelungen zu fi-
nanziellen Unterstützungsmaßnahmen in der 
Pandemie für Vorsorge- und Rehabilitations-
einrichtungen? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank, Herr Hüppe. - Dann 
beginnt Frau Gerstkamp. Bitte sehr. 

Sachverständige Petra Gerstkamp (Müttergene-
sungswerk): Vielen Dank für die Frage. - Im vor-
liegenden Gesetzentwurf ist eigentlich keine 
wirtschaftliche Unterstützung der Einrichtungen 
vorgesehen. Wie Frau Fix vorhin schon erläutert 
hat: Im Änderungsantrag 6 ist zwar etwas vorge-
sehen, aber nur dann, wenn die epidemische 
Lage von nationaler Tragweite festgestellt wurde. 
Das reicht nicht aus. Zum einen ist nicht davon 
auszugehen, dass in diesem Winter, obwohl die 
Fallzahlen steigen werden, die epidemische Lage 
ausgerufen wird. Die Kliniken brauchen jetzt aber 
unbedingt eine weiterführende Regelung. Die Fi-
nanzierung der Mehraufwendungen muss ange-
sichts der Mindererlöse sichergestellt sein, 
ebenso die Leistungsfähigkeit der Einrichtungen 
bei wirtschaftlicher Betriebsführung. Die Mehr-
aufwendungen für Hygienemaßnahmen in den 
Kliniken sind gleichbleibend hoch: Wir haben 
Masken- und Testpflicht, Hygiene- und Ab-
standsregelungen und - dadurch ausgelöst - vor 
allen Dingen auch kleinere Therapiegruppen, 
einhergehend mit einem höheren Einsatz von 
Therapeutinnen und Therapeuten. Durch kurz-
fristige Absagen von Maßnahmen oder kurzfris-
tige Abreisen aufgrund von Coronainfektionen 
potenzieren sich einfach die Erlösausfälle. Ge-
rade in diesem Bereich ist ein kurzfristiges Nach-
rücken in den Kliniken kaum möglich, weil hier 
nämlich eine ganze Familie neu organisiert wer-
den muss.  
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Es ist mittlerweile so, dass die Einrichtungen in 
starker finanzieller Bedrängnis stehen, und wenn 
da nichts kommt, wenn überhaupt keine Unter-
stützung für die Kliniken angedacht ist, müssen 
wir mit Insolvenzen rechnen. Das bedeutet auch, 
dass die Kurmaßnahmen für die Mütter, Väter 
und Pflegenden in Gefahr sind. Deshalb unsere 
Bitte: Sorgen Sie hier ganz zeitig auch für wirt-
schaftliche Unterstützung der Einrichtungen. - 
Vielen Dank.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke, Frau Gerstkamp. - Dieselbe 
Frage war an die Deutsche Gesellschaft für Medi-
zinische Rehabilitation gerichtet. Herr Lawall, 
bitte.  

Sachverständiger Christof Lawall (Deutsche Ge-
sellschaft für Medizinische Rehabilitation 
(DEGEMED)): Vielen Dank für die Frage. - Ich 
kann mich meiner Kollegin Frau Gerstkamp nur 
anschließen. Sie hat die wirtschaftliche Situation 
der Einrichtungen eindringlich geschildert. Die 
Einrichtungen haben schon seit Beginn der Pan-
demie erhebliche Anstrengungen unternommen, 
um Infektionsrisiken für die Beschäftigten und 
auch für die Patientinnen und Patienten zu ver-
meiden. Sie tun das weiterhin, auch in diesem 
Sommer, und dieser Mehraufwand wird im Au-
genblick von den zuständigen Kostenträgern, 
zum Beispiel den Krankenkassen, überhaupt 
nicht refinanziert. Das ist außerordentlich 
bedauerlich und führt tatsächlich zu einer wirt-
schaftlichen Schräglage. Es gefährdet die 
Rehaeinrichtungen, die wir aber dringend brau-
chen, um zum Beispiel mit Post und Long Covid 
fertig zu werden und gute Rehabilitations-
möglichkeiten für die vielen Millionen Betroffe-
nen anzubieten.  

Von daher brauchen wir dringend eine Regelung 
im SGB V, die die Krankenkassen als Kosten-
träger dazu verpflichtet, Belegungsschwankungen 
auszugleichen und auch den pandemiebedingten 
Mehrbedarf in der Regelversorgung zu finanzie-
ren. - Danke schön.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank, Herr Lawall. - Herr 
Rüddel fragt als Nächstes.  

Erwin Rüddel (CDU/CSU): Vielen Dank. - Ich 
habe eine Frage an den Einzelsachverständigen 
Professor Dr. Schmidt-Chanasit. Bei der Begrün-
dung von Maßnahmen wird die Qualität der Da-
tenlage ja oft kritisch gesehen. Welche weiteren 
Daten sind nach Ihrer Ansicht notwendig, um 
das Pandemiemanagement weiter zu verbessern? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke, Erwin Rüddel. - Herr Pro-
fessor Schmidt-Chanasit, bitte.  

Sachverständiger Prof. Dr. Jonas Schmidt-
Chanasit: Ich denke - das ist auch schon ange-
klungen in der Antwort von Herrn Karagianni-
dis -, die Hospitalisierungsinzidenz, Intensiv-
neuaufnahmen, Belegungen, all das aufgelöst 
durch stichprobenartige Überwachung, das sind 
wichtige Parameter für das weitere Pandemie-
management; das hat ja auch der ExpertInnenrat 
noch mal ganz klar so dargestellt. Ein digitales 
Echtzeitlagebild wäre dort wünschenswert, übri-
gens nicht nur für SARS-CoV-2, sondern auch für 
die anderen Herausforderungen, die wir bei den 
übertragbaren Erkrankungen haben. Dazu ist die 
verpflichtende Anbindung aller Krankenhäuser 
zum Beispiel an das DEMIS zur Übermittlung der 
Infektionsfälle notwendig. Es sollten auch auto-
matisierte Schnittstellen zwischen Kranken-
hausinformationssystem und Patientendaten-
managementsystem eingerichtet werden.  

Darüber hinaus - es ist ja auch schon angespro-
chen worden - ist die Identifikation von lokalen 
Ausbrüchen oder erhöhten Infektionsgeschehen 
durch die Etablierung des Abwassermonitorings 
sehr wünschenswert, nicht nur für SARS-CoV-2, 
sondern auch im Hinblick auf andere Erreger.  

Wichtig ist auch - es ist ebenfalls schon angespro-
chen worden - die verbesserte Datenlage zum 
Impf- und Immunstatus der Bevölkerung. Das 
Impfregister hatten Sie schon angesprochen. Ich 
möchte auch noch mal auf die Studie hinweisen, 
die dazu wichtige Informationen erbringen wird, 
„Immunantworten gegen SARS-CoV-2 bei Risiko-
gruppen in der Allgemeinbevölkerung“. Diese 
Daten sollten unbedingt in die weitere Planung 
mit eingehen. - Vielen Dank.  
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Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank. - Herr Irlstorfer noch 
mit einer Frage, zwei Minuten. Bitte. 

Erich Irlstorfer (CDU/CSU): Herzlichen Dank. - 
Meine Frage geht an die Initiative Long Covid 
Deutschland. Wie bewerten Sie aus Ihrer Sicht 
die derzeitige medizinische Versorgungssituation 
von Long-Covid-Betroffenen? - Herzlichen Dank.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Frau Dr. Ellert, bitte.  

Sachverständige Dr. Claudia Ellert (Long Covid 
Deutschland): Man hört aus der Debatte schon so 
ein bisschen raus, dass wir uns sehr wohl um 
schwere Akutverläufe kümmern und Daten zur 
Hospitalisierung und zu Todeszahlen erheben. 
Aber die Gruppe der Menschen, die unter Long 
Covid leiden, wird in Debatten und meines 
Erachtens auch in der Steuerung der Pandemie 
vernachlässigt. Daraus resultiert, dass wir eine 
zunehmende Anzahl von Long-Covid-Betroffenen 
haben, die uns gesamtgesellschaftlich belasten 
und für die wir keinerlei Versorgungskonzepte 
haben, bzw. für einen großen Teil dieser Patien-
ten passen die Strukturen unserer Versorgung 
nicht. Es gibt eine große Lücke. Die Strukturen 
sind überlastet mit einem Krankheitsbild, zu dem 
es zu wenig Expertise in der Breite gibt. Das führt 
zu Fehlbehandlungen und zu einer großen und 
zunehmenden Anzahl an chronisch Erkrankten.  

Aus unserer Sicht wäre es dringlich notwendig, 
zu respektieren, dass 80 Prozent der Long-Covid-
Fälle aus milden, nicht hospitalisierten Fällen re-
sultieren, dass wir für diese Patienten überhaupt 
kein Monitoring haben und dass wir für diese Pa-
tientengruppe bisher auch keine vulnerable 
Gruppe identifizieren können. Wir können nicht 
definieren: Wer hat ein erhöhtes Risiko für Long 
Covid? Das heißt: So, wie sich das hier immer an-
hört - man könnte eine kleine Gruppe Vulnerab-
ler definieren, die eigentlich aus den über 65-Jäh-
rigen mit Vorerkrankungen besteht, die irgendwo 
in Krankenhäusern und Pflegeheimen sind oder 
behandelt werden -, ist es zu kurz gedacht.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Frau Dr. Ellert, kommen Sie zum 
Schluss mit Ihren Gedanken? 

Sachverständige Dr. Claudia Ellert (Long Covid 
Deutschland): Ja, mache ich. - Das Thema Long 
Covid muss meines Erachtens priorisiert werden 
und bei Maßnahmen bedacht werden. Patienten, 
die vulnerabel sind - und das sind alle -, muss 
Zugang zu und Teilhabe an Bildung und auch be-
rufliche Teilhabe ermöglicht werden.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank, Frau Dr. Ellert. - Da-
mit geht das Fragerecht über zu Bündnis 90/Die 
Grünen. Dr. Dahmen.  

Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. - Meine 
nächste Frage richtet sich an den Deutschen Kul-
turrat. Wir haben ja in der Pandemie verschie-
dene Gesellschaftsbereiche, die unter den Folgen 
der Pandemie besonders gelitten haben. Dazu ge-
hört zweifelsohne auch die Kultur. Ich möchte 
Sie deshalb fragen: Sehen Sie inzwischen - jetzt 
auch mit den vorliegenden Reformvorschlägen 
für das Infektionsschutzgesetz - die besonderen 
Belange der Kultureinrichtungen gerade im Hin-
blick auf notwendige Schutzmaßnahmen aus-
reichend gewürdigt? Welche ergänzenden Rege-
lungen oder Klarstellungen halten Sie gegebenen-
falls für notwendig?  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Frau Schulz, bitte.  

Sachverständige Gabriele Schulz (Deutscher 
Kulturrat e. V.): Herzlichen Dank für die Frage. - 
Sie haben vollkommen recht: Der Kulturbereich 
ist sehr stark davon betroffen. Was die Vorredner 
gesagt haben über die finanzielle Bedrängnis der 
Rehaeinrichtungen oder des Müttergenesungs-
werks, kann man auch für den Kulturbereich so 
feststellen. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, 
dass die Kultureinrichtungen möglichst in Voll-
last fahren können bzw. möglichst viel Publikum 
empfangen können. Dafür wurden auch viele 
Maßnahmen ergriffen, insbesondere was die 
Hygiene angeht.  
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Eine Maßnahme ist, dass gemeinsam mit Verbän-
den, die sich insbesondere mit der technischen 
Ausrichtung von Kultureinrichtungen befasst ha-
ben, und dem Umweltbundesamt ein Hygiene-
zertifikat entwickelt wird. Wir wünschen uns, 
dass auf dieses Hygienezertifikat auch in § 28a 
Bezug genommen wird. Das heißt, dass hygiene-
zertifizierte Einrichtungen, wenn es zu Ein-
schränkungen kommen sollte, von diesen prak-
tisch ausgenommen werden, sodass sie in 
Volllast Publikum empfangen können. Das wäre 
für uns ein ganz wichtiger Punkt.  

Ein weiterer Punkt, der im Infektionsschutzgesetz 
praktisch immer ein Problem ist, sind die regio-
nalen Regelungen, die getroffen werden können 
und die es bundesweiten Anbietern unglaublich 
erschweren, beispielsweise eine Tournee oder 
Ähnliches zu planen. Das wird noch dadurch er-
schwert, dass der Sonderfonds für Kulturveran-
staltungen zum 31. Dezember dieses Jahres aus-
läuft. Das heißt, es ist kaum möglich, jetzt eine 
Planung für eine Tournee oder Ähnliches anzu-
stellen. Daran hängt auch eine ganze Menge an 
Arbeitsplätzen. - Herzlichen Dank.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank, Frau Schulz. - Herr 
Dr. Dahmen.  

Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Meine nächste Frage richtet sich an die 
Caritas. Wir haben ja eben von Ihnen schon ei-
nige Ausführungen zu dem Thema „Schutzmaß-
nahmen für Reha- und Vorsorgeeinrichtungen“ 
gehört. Können Sie vielleicht noch mal aus Ihrer 
Sicht schildern, was Sie an dem vorliegenden 
Gesetzentwurf für gut halten bzw. welche 
Aspekte, gerade in Bezug auf den Rehaschutz-
schirm, in dem vorliegenden Entwurf doch noch 
geändert werden sollten? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Frau Dr. Fix. 

Sachverständige Dr. Elisabeth Fix (Deutscher 
Caritasverband e. V.): Ja, gern. - Vielen Dank, 
Herr Dahmen, für die Frage. - An dem vorliegen-
den Gesetzentwurf ist gut, dass erst mal offen-
sichtlich die Absicht besteht, die Regelungen der 

§§ 111 und 111c SGB V zu den Mehraufwendun-
gen und Mindererlösen, deren Ausgleich mit den 
Kostenträgern vereinbart werden kann, zu verlän-
gern. Problematisch ist daran, dass diese Mög-
lichkeit einzig an die Voraussetzung des Vorlie-
gens der epidemischen Lage von nationaler Trag-
weite nach § 5 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz 
geknüpft wird. Das sehen wir mit Sorge; denn die 
Frage ist: Wird die epidemische Lage noch mal 
erklärt? Wir wollen hoffen, dass sie nicht mehr 
erklärt werden muss. Wenn nicht, würde dieser 
Schutzschirm aber sozusagen komplett ins Leere 
laufen, obwohl wir die Maßnahmen, insbeson-
dere in Bezug auf die Mehraufwendungen, auf je-
den Fall weiter ergreifen müssen. Insoweit die 
dringende Bitte, die Voraussetzung des Vorlie-
gens der epidemischen Lage aus dem Gesetz-
entwurf zu streichen. - Vielen Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr, Frau Dr. Fix. - Herr 
Dr. Dahmen, bitte. 

Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Meine nächste Frage richtet sich an die 
Einzelsachverständige Frau Professor Dr. Kieß-
ling. Sie hatten vorhin schon zu den unterschied-
lichen Kriterien ausgeführt, die hinsichtlich 
Belastungssituation und Beurteilung der Pande-
mie nun von den Ländern herangezogen werden 
können. Jetzt wurde auch verschiedentlich durch 
Nachfragen oder Ausführungen immer wieder 
der Eindruck erweckt: Wenn es keine einzelnen 
festgesetzten Grenzwerte gibt, dann ist das Gesetz 
schlecht oder nicht anwendbar und unsicher. - 
Können Sie hinsichtlich dieser geäußerten Gefahr 
noch mal ausführen, warum das Gesetz so, wie es 
im Entwurf vorliegt, von den Ländern möglicher-
weise doch rechtssicher angewendet werden 
kann? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Frau Professor Kieß-
ling. 

Sachverständige Prof. Dr. Andrea Kießling: Was 
für die Anwendung sicher am einfachsten ist, ist, 
wenn wir klare Schwellenwerte im Gesetz haben, 
so wie wir sie ganz am Anfang hatten, also von 
November 2020 bis September 2021. Da hatten 
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wir die Sieben-Tage-Inzidenz mit den Schwellen-
werten 35 und 50. Jeder weiß dann: Wenn die 
Schwelle überschritten wird, muss irgendwas ge-
tan werden. - Seit September 2021 haben wir 
diese Regelung aber nicht mehr, und es ist nicht 
so, dass seitdem keine Maßnahmen mehr ergrif-
fen wurden. So wie das vorliegende Gesetz ge-
plant ist, entspricht es vom Konzept her eigent-
lich dem, was ab September 2021 galt. Die MPK 
hat dann versucht, sich auf Schwellenwerte zu 
verständigen, oder die Länder haben selber 
Schwellenwerte festgelegt. Das waren zum Teil 
auch unterschiedliche Schwellenwerte - die ha-
ben sich also von Land zu Land unterschieden -; 
aber das hat schon funktioniert. Es ist also nicht 
so, dass man das in der Praxis nicht anwenden 
konnte. 

Eine Regelung, welche nicht funktioniert hat, war 
die Hotspotregelung, die seit März 2022 galt und 
die in zwei Ländern ein bisschen ausprobiert 
wurde. Man hat sie dann jedoch nicht mehr ange-
wendet, zum Teil vielleicht, weil man sie nicht 
brauchte, aber sicher auch, weil man nicht genau 
wusste, wann die Voraussetzungen dafür vorlie-
gen.  

Also: So eindeutig ist der vorliegende Gesetz-
entwurf zwar nicht gefasst, aber man kann damit 
sicher irgendwie arbeiten. Nur: Es bleibt eben 
den Ländern überlassen, ob sie das in eine Ver-
ordnung gießen, aus der klar wird, welche 
Schwellenwerte es gibt, oder ob die Länder ein-
fach eine Verordnung machen, in der dann schon 
die Maßnahmen geregelt sind, ohne dass zum 
Beispiel vorher klare Schwellenwerte nach außen 
kommuniziert werden. Das lässt der Entwurf of-
fen. Er sagt: Die Länder können diese Schwellen-
werte festlegen, sie müssen es aber nicht. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank, Frau Professor Kieß-
ling. - Genau eine Minute noch, Herr Dahmen. 

Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Dann will ich den Einzelsachverständigen 
Herrn Professor Sander noch mal fragen. Herr 
Professor Karagiannidis hatte ja bereits ausge-
führt - wir haben das auch vom Vertreter des Not-

aufnahmeregisters gehört -, dass eine bessere Da-
tengrundlage noch durch einzelne kleinere Er-
gänzungen im Pandemieradar erreicht werden 
kann. Inwieweit halten auch Sie die Aufnahme 
von Zahlen zu betreibbaren Betten und auch die 
Aufnahme des Notaufnahmeregisters in den Pan-
demieradar für eine gute Idee? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Herr Professor Sander, 25 Sekun-
den. 

Sachverständiger Prof. Dr. Leif Erik Sander: Ich 
halte beide Datenpunkte für absolut essenziell. 
Wir haben über den Sommer - auch das ist schon 
angeklungen - schon erhebliche Belastungen im 
Bereich der Notaufnahmen gehabt. Wir haben 
auch eine Belastung gehabt, die daraus resul-
tierte, dass Patienten aus den Notaufnahmen 
nicht „abfließen“ konnten, Stichwort „Exit-
Block“. Deswegen brauchen wir diese Daten drin-
gend, um das Pandemiegeschehen besser - in An-
führungszeichen - „steuern“ zu können und auch 
um abzusehen, wie sich die Kapazitäten entwi-
ckeln. Beides halte ich für extrem sinnvoll. - 
Herzlichen Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Herzlichen Dank, Professor 
Sander. - Jetzt geht das Fragerecht an die FDP. Es 
fragt Herr Professor Ullmann. Bitte. 

Dr. Andrew Ullmann (FDP): Meine erste Frage 
geht an den Einzelsachverständigen Professor 
Schmidt-Chanasit. Herr Schmidt-Chanasit, die 
Frage lautet: In der Gastronomie soll es ja die 
Möglichkeit geben, frisch Genesene oder frisch 
Geimpfte für drei Monate von der Maskenpflicht 
auszunehmen. Wie ist diese Dreimonatsphase 
infektiologisch und immunologisch zu bewerten? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Herr Professor Schmidt-Chanasit, 
bitte. 

Sachverständiger Prof. Dr. Jonas Schmidt-
Chanasit: Ich denke, dass die Definition dieses 
kurzen Abstandes auf einer Fehleinschätzung der 
Bedeutung der Effektivität der Impfstoffe basiert. 
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Die Impfstoffe führen zu einer hocheffektiven Re-
duktion schwerer, das heißt hospitalisierungs-
pflichtiger und tödlicher Verläufe einer SARS-
CoV-2-Infektion. Keinen ausreichenden oder al-
lenfalls einen kurzzeitigen Effekt haben die Impf-
stoffe auf die Verhinderung einer SARS-CoV-2-
Infektion. Der Schutz vor schwerer, tödlicher 
Infektion hält aber mindestens ein Jahr an, wahr-
scheinlich auch noch länger. Engmaschige 
Boosterimpfungen erhöhen weder den Infektions-
schutz, noch verbessern sie den Schutz bei zuvor 
fehlender Immunantwort; es ist wichtig, dass 
man das bei den ersten Impfungen auch testet. 
Insofern ist es wichtig, dass man die Indikation 
erkennt und an Kriterien koppelt, um festzustel-
len, welche Bevölkerungsgruppe besonders da-
von profitiert. Im Rahmen dieser Regelung profi-
tiert niemand davon. - Vielen Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Jetzt Frau Aschen-
berg-Dugnus. 

Christine Aschenberg-Dugnus (FDP): Vielen 
Dank, Frau Vorsitzende. - Auch meine Frage geht 
an den Einzelsachverständigen Herrn Professor 
Schmidt-Chanasit. Herr Professor, wie beurteilen 
Sie die Möglichkeit der Länder, bei Veranstaltun-
gen im Außenbereich eine Maskenpflicht zu ver-
hängen? - Vielen Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank. - Noch mal Herr Pro-
fessor Schmidt-Chanasit, bitte. 

Sachverständiger Prof. Dr. Jonas Schmidt-
Chanasit: Vielen Dank für die Frage. - Es ist auch 
schon in den Antworten der Kollegen Rupp und 
Rosenbrock angeklungen: Es ist hier ganz wich-
tig, an die Effizienz zu denken, das heißt, dass 
man die Maßnahme einer Maskenpflicht in den 
Bereichen umsetzt, wo die Effizienz am größten 
ist. Es wurde mehrmals angesprochen: Das sind 
insbesondere Krankenhausbereiche und Pflege-
einrichtungen, wo man mit SARS-CoV-2-Patien-
ten arbeitet. Es ist auch eine Grundlage der Ver-
fassung der WHO, dass wir die „tätige Mitarbeit 
der Bevölkerung“ brauchen. Das erreicht man 
eben nicht durch Regelungen, die eine sehr ge-
ringe Effizienz haben, die also im Außenbereich 

gelten, wo ein geringer Teil der Infektionen statt-
findet; es handelt sich ja um ein aerosolübertra-
genes Pathogen. Insofern ist es sehr wichtig, ver-
pflichtende Maßnahmen von einer Empfehlung 
abzugrenzen - das kann man machen -, also ver-
pflichtende Maßnahmen auf die besonders ge-
fährdeten Innenraumsituationen zu beschrän-
ken. - Vielen Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Herr Professor 
Ullmann. 

Dr. Andrew Ullmann (FDP): Die nächste Frage 
geht an den Einzelsachverständigen Professor 
Rupp. Herr Kollege Rupp, ich hätte eine Frage be-
züglich der infektiologischen Bewertung des 
Maskentragens in der Gastronomie. Dort gilt das 
Gebot des Maskentragens ja auf dem Weg bis zum 
Tisch, am Tisch dann nicht und dann wieder 
beim Herausgehen oder beim Gang zum WC. Wie 
wird das infektiologisch beurteilt? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr, Professor Ullmann. - 
Herr Professor Rupp, zwei Minuten. Bitte. 

Sachverständiger Prof. Dr. Jan Rupp: Ich glaube, 
das geht wieder genau in diesen Bereich, wo wir 
versuchen, mit kleinteiligen Regeln eine sehr 
komplexe Fragestellung zu lösen. Wenn wir zu-
rückdenken: Wir hatten natürlich diese Super-
spreader-Events in der Gastronomie, aber damals 
noch bei einer komplett vulnerablen Bevölke-
rung. Wir haben jetzt eine andere Gesamtsitua-
tion, und ich glaube, dass gerade dieses Kleintei-
lige - man erlaubt diese Zugänge, aber trotzdem 
verhängt man eine Maskenpflicht in Innen-
räumen - nicht zielführend ist. Wenn man be-
denkt, dass man im Restaurant isst und lacht und 
sich unterhält, dann, glaube ich, ist klar, dass der 
Modus der Infektion der gleiche ist. 

Ich würde also empfehlen, dass man diese Rege-
lung in Innenräumen, im Restaurant entweder 
komplett fallen lässt oder - das lässt das Gesetz ja 
zu -, wenn es in gewissen Regionen doch zu einer 
Verknappung von Ressourcen kommt, eben wie-
der komplett einführt. Aber ich glaube nicht, 
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dass dieser Mittelweg, so wie er jetzt drinsteht, 
zielführend ist, auch was die Akzeptanz betrifft. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank, Herr Professor 
Rupp. - Sie haben noch 40 Sekunden. 

Dr. Andrew Ullmann (FDP): Ist gut. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank. Dann nehmen wir die 
als Geschenk. - Das Fragerecht geht an die AfD. 
Herr Sichert, bitte. 

Martin Sichert (AfD): Noch mal eine Frage an die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung. Sie haben 
also die Daten zu den Diagnosecodes der 2,5 Mil-
lionen Patienten mit Impfnebenwirkungen vorlie-
gen. Warum wollen Sie sie dem Bundestag nicht 
zur Verfügung stellen? Wenn es sich, wie Sie be-
haupten, vornehmlich um kleine Dinge handelt, 
dann könnten Sie so doch einen wichtigen Bei-
trag zur Beruhigung der Bevölkerung leisten. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Herr Dr. Hofmeister, bitte. 

Sachverständiger Dr. Stephan Hofmeister (Kas-
senärztliche Bundesvereinigung (KBV)): Da müs-
sen Sie mich missverstanden haben. Die Daten, 
die wir haben, die Abrechnungsdaten, die vorlie-
gen, werden wir veröffentlichen und haben wir 
natürlich auch veröffentlicht. Wir stellen sie 
selbstverständlich auch dem Bundestag zur Ver-
fügung - daran gibt es überhaupt keinen Zwei-
fel -, soweit sie uns vorliegen und sowie die Leis-
tungen abgerechnet sind. Insofern kann ich ganz 
klar sagen: Die Daten liegen vor, und sie werden 
auch wissenschaftlich angeschaut. - Vielen Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr, Herr Dr. Hofmeister. - 
Herr Sichert. 

Martin Sichert (AfD): Dann eine kurze Nachfrage. 
Dem Bundestag liegen die Daten zu diesen Diag-
nosecodes der 2,5 Millionen Patienten mit Impf-
nebenwirkungen momentan noch nicht vor. 
Könnten Sie uns die zusenden und, wenn ja, bis 
wann? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Herr Dr. Hofmeister. 

Sachverständiger Dr. Stephan Hofmeister (Kas-
senärztliche Bundesvereinigung (KBV)): Also, ich 
kann Ihnen hier jetzt nicht sagen, bis wann die 
Daten verfügbar sind. Das hängt davon ab, wann 
die Abrechnungen in den einzelnen KVen statt-
gefunden haben, was immer einige Monate nach 
Quartalsende der Fall ist. Insofern kommen die 
ratierlich, Quartal für Quartal, rein. Von den kas-
senärztlichen Vereinigungen, die diese Daten ja 
erheben, werden sie an die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung weitergegeben, und in dem Zuge 
können wir sie auch veröffentlichen. - Vielen 
Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank, Herr Dr. Hofmeister. - 
Herr Sichert. 

Martin Sichert (AfD): Noch mal eine kurze Nach-
frage: Das heißt, diese Daten liegen vor? Denn die 
Angabe „2,5 Millionen“ konnte uns die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung ja auch vorlegen, 
weil es sich dabei um Daten von 2021 handelt. 
Das heißt, die Daten zu diesen 2,5 Millionen 
Patienten von 2021 können Sie uns zeitnah zur 
Verfügung stellen? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Herr Dr. Hofmeister. 

Sachverständiger Dr. Stephan Hofmeister (Kas-
senärztliche Bundesvereinigung (KBV)): Soweit 
die Daten hier verfügbar sind, können wir Ihnen 
die selbstverständlich zur Verfügung stellen. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: So, das ist geklärt. - Jetzt bitte wei-
ter. 

Martin Sichert (AfD): Die nächste Frage geht an 
die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Können 
Sie mir sagen, wie sich die Zahl der Kranken-
hausfälle in den Jahren 2020, 2021, 2022 gegen-
über der Zeit vor Corona entwickelt hat? Sind es 
mehr oder weniger Fälle in den Krankenhäusern 
geworden? 
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Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Frau Professor Neumeyer, bitte. 

Sachverständige Prof. Dr. Henriette Neumeyer 
(Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V. (DKG)): 
Wie verschiedenen Veröffentlichungen zu ent-
nehmen ist, sind die Fallzahlen insgesamt rück-
läufig. Wir blicken auf eine Entwicklung, die in 
der ersten Pandemiephase eingesetzt hat, in der 
auch sehr bewusst Behandlungen zurückgestellt 
worden sind, um eine gewisse Reserve für die 
Versorgung von Covid-19-Erkrankten zu schaffen. 
In einigen Gebieten Deutschlands gab es dadurch 
ja auch eine gewisse Überlastung des Gesund-
heitssystems. 

Im Moment sind aus unserer Sicht die Prognose-
szenarien für die nächsten Jahre interessant. Man 
geht von Basisszenarien mit einem weiteren An-
halten der geringen Fallzahlen bis hin zu einer 
gewissen Erholungstendenz aus. Insgesamt 
schließe ich mich aber ganz klar der Feststellung 
der Rehakliniken an, dass wir dort im Moment 
noch ein deutliches Fallzahldefizit sehen. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr, Frau Professor 
Neumeyer. - 60 Sekunden, Herr Sichert. 

Martin Sichert (AfD): Noch mal an die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft. Es werden ja immer 
wieder die Langzeitfolgen der Coronainfektion 
deutlich in den Vordergrund gestellt. Können Sie 
mir sagen, bei wie vielen Patienten in den Kran-
kenhäusern konkret in den letzten anderthalb 
Jahren Post Covid, also der Diagnosecode U09.9, 
festgestellt wurde? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Frau Professor Neumeyer. 

Sachverständige Prof. Dr. Henriette Neumeyer 
(Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V. (DKG)): 
Das kann ich Ihnen ad hoc nicht sagen. Das ist et-
was, was wir noch mal recherchieren müssten 
und gerne nachliefern können.  

Insgesamt ist es so, dass wir natürlich auch nur 
einen Teil der Nachwirkungen erfassen würden. 
Da möchte ich mich ganz gerne Claudia Ellert 

von der Initiative Long Covid Deutschland an-
schließen, dass dieses Geschehen natürlich nicht 
nur im stationären Bereich eine Relevanz hat, 
sondern auch im ambulanten Bereich, auch ge-
rade noch im Bereich der Rehabilitation. Also, 
ich denke, da haben wir eher ein Erfassungsdefi-
zit und könnten es aus dem stationären Bereich 
heraus nicht komplett abbilden. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank, Frau Professor 
Neumeyer. - Damit geht das Fragerecht an Die 
Linke. Das sind jetzt noch knappe zwei Minuten. 
Frau Vogler. 

Kathrin Vogler (DIE LINKE): Zunächst eine Frage 
an Herrn Rosenbrock, was er von Regelungen 
hält, die jetzt geplant sind, wonach Personen, die 
getestet sind, keine Maske tragen müssen und 
diejenigen, die in den letzten drei Monaten ge-
impft wurden oder genesen sind, keine Tests ma-
chen müssen, um keine Maske tragen zu müssen. 
Wie wirkt sich das auf die Krisenkommunikation 
aus? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Herr Professor Rosenbrock, Sie 
sind dran, und Sie müssen sich jetzt knapp 
fassen. Bitte. 

Sachverständiger Prof. Dr. Rolf Rosenbrock: Vie-
len Dank für die Frage. - Für das erwünschte und 
notwendige Masketragen und die Covidpräven-
tion sind alle Regelungen kontraproduktiv, die 
das Tragen einer Maske als Sanktion oder Strafe 
erleben lassen. Die jetzt vorgesehene 90-Tage-Re-
gel wird aber genau so interpretiert werden. Da 
sie zudem keinerlei präventive Wirksamkeit ver-
spricht, wird auch angesichts der hohen Imple-
mentations- und Kontrollnotwendigkeiten und 
der dadurch hervorgerufenen Gefahr neuer ge-
sellschaftlicher Konflikte dringend empfohlen, 
diese Möglichkeit aus dem Gesetzentwurf wieder 
zu streichen. - Vielen Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank. - Das ermöglicht 
noch eine kurze Frage, 45 Sekunden. Frau 
Vogler. 
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Kathrin Vogler (DIE LINKE): Vielen herzlichen 
Dank. - Ich möchte gerne wissen, was Long Covid 
Deutschland e. V. zum Schutz vulnerabler Grup-
pen in den Lebensbereichen gerne hätte. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Frau Dr. Ellert, 30 Sekunden. Bitte. 

Sachverständige Dr. Claudia Ellert (Long Covid 
Deutschland): Erstens die Erweiterung der 
Gruppe der Vulnerablen im Kontext von Long 
Covid - man kann die Gruppe, wie ich es eben 
schon ausgeführt habe, nicht so eng fassen und 
auf Alte und Vorerkrankte begrenzen -, zweitens 
die Ermöglichung der Teilhabe vulnerabler Men-
schen insbesondere an Bildung - dabei geht es 
um hybride Formate in Schulen -, drittens eine 
berufliche Teilhabe. Dabei ist uns die Definition 
dessen, was man als „vulnerabel“ bezeichnet, zu 
kurz gefasst. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank, Frau Dr. Ellert. - Da-
mit geht das Fragerecht für den dritten Block jetzt 
auf die Union über. Da fragt Herr Hüppe. Bitte 
sehr. 

Hubert Hüppe (CDU/CSU): Ich hätte noch eine 
Frage an die Bundesärztekammer. Wie bewerten 
Sie das bislang vorgesehene Impfkonzept der 
Bundesregierung insbesondere mit Blick auf die 
neuen Impfstoffe und einen vierten Booster? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke, Herr Hüppe. - Herr 
Dr. Reinhardt, bitte. 

Sachverständiger Dr. Klaus Reinhardt (Bundes-
ärztekammer (BÄK)): Wir sind der Auffassung, 
dass selbstverständlich eine vierte Impfung, ein 
Booster, möglichst mit den angepassten Impf-
stoffen für die von der STIKO empfohlenen 
Patientengruppen infrage kommt. Das sind ak-
tuell alle Menschen ab 60 und Menschen mit be-
sonderen Erkrankungen, bei denen die Wahr-
scheinlichkeit eines schweren Verlaufes eben 
größer ist.  

Wir sind durchaus auch der Auffassung, dass 
man allen Menschen, die das von sich aus wol-
len, ein viertes Impfangebot in diesem Kontext 
sollte machen können, würden aber dringend da-
rauf hinweisen, dass man sich eben tatsächlich 
an die Empfehlung der STIKO halten und diese 
auch nicht ständig politisch infrage stellen sollte. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank, Herr Dr. Reinhardt. - 
Und Herr Irlstofer fragt. 

Erich Irlstorfer (CDU/CSU): Vielen herzlichen 
Dank, dass ich noch mal die Möglichkeit einer 
Frage habe. - Ich möchte noch mal auf das Thema 
Maskenpflicht zu sprechen kommen. Meine 
Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung und an den Deutschen Hausärzteverband. 
Wie bewerten Sie, dass eine Maskenpflicht in 
Arztpraxen nicht bundeseinheitlich vorgesehen 
ist? - Herzlichen Dank.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke, Herr Irlstorfer. - Herr 
Dr. Hofmeister, bitte.  

Sachverständiger Dr. Stephan Hofmeister (Kas-
senärztliche Bundesvereinigung (KBV)): Vielen 
Dank für die Frage. - Wir halten die jetzt vorge-
schlagenen Regelungen für ausreichend und 
brauchen keine bundeseinheitliche Regelung für 
die Arztpraxen. Die Praxen können, sollen und 
müssen jetzt bereits Hygienekonzepte erarbeiten 
und können sehr gut mit den vorhandenen 
Mitteln eine Maskenpflicht in den Praxen um-
setzen, sofern das die Situation erforderlich 
macht. Das heißt, für uns ist das ausreichend ge-
regelt. - Vielen Dank.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Dieselbe Frage an 
Herrn Schütz. Bitte, Herr Schütz. 

Joachim Schütz (Deutscher Hausärzteverband 
e. V.): Ich kann mich kurzfassen. Ich schließe 
mich den Ausführungen von Herrn Dr. Hofmeis-
ter an. Wir sehen da auch keinen Änderungs-
bedarf in dem neu zu fassenden § 28b. 
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Was man jedoch aus rechtlicher Sicht vielleicht 
noch mal hinterfragen müsste, ist die Definition 
der öffentlich zugänglichen Innenräume. Ob da-
runter so ohne Weiteres Arztpraxen subsumiert 
werden können, halte ich aus rechtlicher Sicht 
für schwierig. Das würde ich noch mal prüfen 
wollen, weil ich glaube, da gibt es gewisse Wi-
dersprüche. Ich darf da nur an das Hausrecht der 
Praxisinhaber erinnern. Ansonsten, wie gesagt, 
gehe ich bei dem mit, was Herr Dr. Hofmeister 
gesagt hat. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Ganz herzlichen Dank. - Jetzt ha-
ben wir noch 50 Sekunden. Herr Müller. 

Axel Müller (CDU/CSU): Vielen Dank. - Ich habe 
nur eine Frage an Herrn Seegmüller, und zwar 
geht es um § 28b Absatz 4 des Infektionsschutz-
gesetzes, der den Ländern weitere Möglichkeiten 
einräumt, Einschränkungen vorzunehmen. Bei 
der letzten Formulierung stellt sich die Frage, ob 
das ausreichend bestimmt ist; denn hier wird 
wieder angeknüpft an die Funktionsfähigkeit des 
Gesundheitssystems oder die sonstige kritische 
Infrastruktur, ohne diese näher zu benennen. 

Das wurde vorher in der Ausschuss- - 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Herr Müller, Ihr Sachverständiger 
hat jetzt noch zehn Sekunden Zeit, zu antworten. 
Soll er das noch mal eben tun? 

Axel Müller (CDU/CSU): Okay.  

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Ja. - Herr Dr. Seegmüller, Sie kön-
nen jetzt einen Satz sagen zum bestimmten oder 
unbestimmten Begriff. Bitte. 

Sachverständiger Dr. Robert Seegmüller: Der 
verfassungsrechtliche Maßstab ist die Auslegbar-
keit der Norm anhand des Gesetzestextes. Da 
reicht der Gesetzestext nicht für eine rechts-
sichere Auslegung. Die Begriffe „Funktionsfähig-
keit des Gesundheitswesens“ und „sonstige kriti-
sche Infrastruktur“ sind so unklar und so vage ge-

fasst, dass eine rechtssichere Anwendung in ver-
fassungsrechtlich einwandfreier Weise nicht 
möglich ist. - Danke schön. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Jetzt kommen wir zu 
dem letzten Frageblock. Das sind noch mal fünf 
Minuten für die SPD, und es beginnt Frau 
Baehrens. Bitte. 

Heike Baehrens (SPD): Vielen Dank. - Meine 
Frage geht an den Vertreter des MD Bund, Herrn 
Dr. Gronemeyer. Zum Schutz der vulnerablen 
Gruppe der Pflegebedürftigen wurde im Zuge der 
Coronapandemie die Pflegebegutachtung seitens 
des MDK nach Aktenlage und am Telefon ermög-
licht. Auf Besuche in der Häuslichkeit wurde aus 
Infektionsschutzgründen verzichtet. Wird diese 
Regelung aus Ihrer Sicht weiter benötigt? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Herr Dr. Gronemeyer. 

Sachverständiger Dr. Stefan Gronemeyer (Medi-
zinischer Dienst Bund): Vielen Dank für die 
Frage. - Die Pflegebegutachtung durch den Medi-
zinischen Dienst ist ein ganz entscheidender 
Schritt, damit Versicherte in den Leistungsbezug 
der Pflegeversicherung kommen, und das betrifft 
im Monat an die 200 000 Personen: Versicherte, 
die der vulnerablen Gruppe aufgrund ihres Alters 
und der Vorerkrankungen zuzurechnen sind. 

Von daher plädieren wir als Medizinischer 
Dienst dafür, diese Regelung, Frau Baehrens, die 
Sie angesprochen haben, die am 30. Juni dieses 
Jahres ausgelaufen ist, fortzusetzen, sodass auch 
in Zukunft, wenn die Infektionslage es notwen-
dig macht und es aus Infektionsschutzgründen 
erforderlich ist, die Pflegebegutachtung mittels 
eines strukturierten Telefoninterviews durch-
geführt werden kann, um auch weiterhin sicher-
zustellen, dass die Versicherten in den Leistungs-
bezug der Pflegeversicherung kommen. - Vielen 
Dank. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Herr Dr. Wollmann, 
Sie haben noch Gelegenheit, zu fragen.  
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Dr. Herbert Wollmann (SPD): Ich habe eine Frage 
an Frau Fix von der Caritas. Frau Fix, welche 
mögliche Rolle sehen Sie in der Zukunft für Pfle-
gefachkräfte im Zuge von Impfkampagnen jen-
seits der Delegation durch einen Arzt oder eine 
Ärztin? Was wären in Ihren Augen die Voraus-
setzungen für eine Übertragung der Heilkunde im 
Falle von Impfungen auf Pflegekräfte? - Danke. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Frau Dr. Fix. 

Sachverständige Dr. Elisabeth Fix (Deutscher 
Caritasverband e. V.): Vielen Dank, Herr 
Dr. Wollmann, für die Frage. - Die Caritas hatte 
sich schon in mehreren Gesetzgebungsverfahren 
dafür eingesetzt, dass Pflegekräfte auch 
eigenständig sollen impfen können, also nicht 
nur im Wege der Delegation, wo sie es ja können, 
sondern auch - ich mag den Begriff nicht - im 
Wege der substitutiven Übertragung. Wir sind der 
Auffassung, dass Pflegekräfte dies absolut 
können, und zwar mindestens ebenso gut wie die 
Apothekerinnen und Apotheker, die durch den 
Gesetzgeber in die Lage versetzt worden sind.  

Voraussetzung wäre aus unserer Sicht, dass noch 
mal Schulungen durch die Ärztinnen und Ärzte 
stattfinden bezüglich Aufklärungsgespräch und 
Anamnese und der Frage: Was ist zu tun, wenn 
unerwünschte Nebenwirkungen auftreten? Wir 
sehen schon einen guten Beitrag der Pflegekräfte 
insbesondere zur Stärkung der Impfkampagne im 
häuslichen Bereich bei pflegebedürftigen Men-
schen, wenn Pflegekräfte eigenständig impfen 
könnten. Denn gerade viele pflegebedürftige 
Menschen im häuslichen Bereich wurden immer 
noch nicht von der Impfung erreicht, und die 
Pflegekräfte kommen jeden Tag in die Haushalte, 
sodass es niedrigschwellig gute Möglichkeiten 
durch diese Impferlaubnis gäbe. - Danke schön. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Vielen Dank, Frau Dr. Fix. - Herr 
Dr. Pantazis stellt die voraussichtlich letzte Frage 
in dieser Anhörung. Bitte. 

Dr. Christos Pantazis (SPD): Herzlichen Dank, 
Frau Vorsitzende. - Meine Frage geht an Frau 

Dr. Eckert-Lill von der ABDA. Apotheken wur-
den in die Regelversorgung mit Grippeschutz-
impfungen einbezogen. Wie schätzen Sie die vor-
gesehene Anerkennung von erfolgreich absolvier-
ten Schulungen zur Grippeschutzimpfung für die 
Durchführung von Covid-19-Impfungen bei Er-
wachsenen durch Apothekerinnen und Apothe-
ker ein? 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke. - Frau Dr. Eckert-Lill, bitte. 

Sachverständige Dr. Christiane Eckert-Lill 
(ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothe-
kerverbände e. V.): Vielen Dank für die Frage. - 
Wir begrüßen die jetzt vorgesehene Regelung in 
§ 20b. Es war aus unserer Sicht eine Regelungs-
lücke, die jetzt geschlossen wird, sodass nun 
Impfungen nach § 132j SGB V und nach §§ 20b 
und 20c IfSG gegenseitig anerkannt werden. - 
Danke schön. 

Stellvertretende Vorsitzende Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther: Danke sehr. - Das sind noch 50 Se-
kunden, liebe SPD.  

(Zuruf von der SPD: Wir 
verzichten!) 

- Gut, die werden der Allgemeinheit geschenkt. - 
Wir sind damit am Ende dieser Anhörung ange-
langt. Ich danke ganz herzlich allen, die so prä-
zise und konzentriert gefragt haben, und vor al-
lem allen Expertinnen und Experten, die uns die 
Fragen beantwortet haben. Diese Antworten flie-
ßen jetzt ein in die weiteren Überlegungen. 

Ganz besonders danken wir auch dem Stenografi-
schen Dienst, der die ganze Zeit ein Wortproto-
koll führt. Das ist eine für uns sehr wertvolle und 
wichtige Arbeit. Danke dafür. 

(Beifall) 

Auf Wiedersehen und bis bald! 

(Schluss: 12.30 Uhr) 
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